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Kapitel I

Einleitung
1. In diesem Jahresbericht, meinem zehnten und letzten, versuche ich, vor dem Hinter-
grund der entscheidenden Entwicklungen in dem Jahrzehnt seit meinem Amtsantritt 1997 ei-
nen Überblick über die wichtigsten Leistungen der Organisation in den letzten 12 Monaten
und über die Herausforderungen zu geben, vor denen sie stand. Außerdem habe ich die Tä-
tigkeit der Organisation insgesamt und die Fortschritte bei der Verwirklichung der Millenni-
ums-Erklärung, die in früheren Jahren Gegenstand eines eigenen Berichts waren, in einem
einzigen Bericht zusammengefasst.

 2. Der Bericht ist in Rubriken eingeteilt, die, wie der Leser erkennen wird, den vier gro-
ßen Abschnitten des Ergebnisdokuments des Weltgipfels im September 2005 entsprechen,
das wiederum dem Aufbau meines Berichts "In größerer Freiheit" folgte: Entwicklung; Frie-
den und Sicherheit; Menschenrechte, Herrschaft des Rechts und humanitäre Angelegenhei-
ten; Stärkung der Vereinten Nationen. Zusätzlich habe ich eine fünfte Rubrik "Globale In-
teressengruppen" aufgenommen, die einen Bereich abdecken soll, der zuvor nicht als zentra-
les Anliegen der Organisation eingestuft wurde, jedoch an Bedeutung gewonnen hat und
meiner Auffassung nach zunehmend wichtiger wird, je weiter das neue Jahrhundert voran-
schreitet.

3. Im Laufe ihres Bestehens haben sich die Vereinten Nationen von einer Organisation,
die hauptsächlich Konferenzen betreut, zu einem wahrhaft globalen Dienstleister gewandelt,
der in praktisch allen Gegenden der Welt am Boden tätig ist, um das Leben von Menschen
zu verbessern, die Hilfe benötigen. Dieser Wandel vollzog sich im letzten Jahrzehnt auf dra-
matische Weise. Mehr als 70 Prozent unseres jährlichen Haushalts von 10 Milliarden US-
Dollar werden heute für die Friedenssicherung und andere Feldaktivitäten bereitgestellt,
während es vor 10 Jahren bei einem weniger als halb so großen Haushalt etwa 50 Prozent
waren. Über 50 Prozent unserer 30.000 Zivilbediensteten sind gegenwärtig im Feld im Ein-
satz. Die Zahl der auf dem Gebiet der humanitären Hilfe tätigen Büros stieg zwischen 1997
und 2005 von 12 Büros mit 114 Mitarbeitern auf 43 Büros mit 815 Mitarbeitern. Die Men-
schenrechtsarbeit auf Landesebene hat erheblich zugenommen; 1996 war das Amt des Ho-
hen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte in 14 Ländern vertreten; der-
zeit arbeitet von diesem Amt unterstütztes Menschenrechtspersonal in über 40 Ländern. Wir
wurden aufgefordert, über 100 nationale Wahlen zu unterstützen. Darüber hinaus wurden die
Millenniums-Entwicklungsziele zur operativen Richtschnur für Regierungen und Völker auf
der ganzen Welt bei dem Bemühen, das Wohlergehen aller zu fördern. Das Gemeinsame
Programm der Vereinten Nationen für HIV/Aids (UNAIDS) bildet die Speerspitze des
Kampfes gegen existenzielle Bedrohungen wie HIV/Aids, indem es die Anstrengungen und
Ressourcen von 10 Organisationen des Systems der Vereinten Nationen zu einem globalen
Vorgehen gegen Aids bündelt, und das UNAIDS-Sekretariat ist in mehr als 75 Ländern vor
Ort tätig.

4. Wenn es ein Phänomen gibt, von dem sich behaupten lässt, dass es das hinter uns lie-
gende Jahrzehnt geprägt hat, ist es zweifelsohne das der Globalisierung. Für diesen Begriff
gibt es verschiedene Definitionen; ich verbinde damit vor allem ein Zeitalter, in dem inter-
nationale Beziehungen nicht mehr nahezu ausschließlich Beziehungen zwischen National-
staaten, sondern Beziehungen zwischen Menschen verschiedener Nationalitäten sind, die als
Individuen oder als Mitglieder selbständig gebildeter Gruppen über nationale Grenzen oder
sogar über ganze Kontinente und Ozeane hinweg auf vielfältige Weise und oft ohne jedwede
Einschaltung des Staates interagieren. Während sich die Vereinten Nationen aus Mitglied-
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staaten zusammensetzen, bilden diese "nichtstaatlichen Akteure" auf der internationalen
Bühne neue globale Interessengruppen, die einzubinden die Vereinten Nationen zunehmend
gefordert sind.

5. In den Vereinten Nationen findet zur Zeit ein Lernprozess über die Zusammenarbeit
mit der globalen Wirtschaft und der globalen Zivilgesellschaft in allen ihren vielfältigen For-
men statt. Es ist erforderlich, dass die Organisation Partnerschaften mit diesen wichtigen Ak-
teuren fördert, um wünschenswerte Veränderungen anzustoßen, Wachstum und Sicherheit
zu schaffen und Dienstleistungen bereitzustellen, insbesondere im Feld.

6. Die Nationalstaaten sind in den internationalen Beziehungen zwar nicht mehr die ein-
zigen, doch noch immer die wichtigsten Akteure. Sie stehen vor gemeinsamen Herausforde-
rungen, die kein Einzelstaat allein bewältigen kann.

7. Gewiss ist der Staat nicht verkümmert oder überflüssig geworden. Im Gegenteil, die
Rolle des Staates als eine die Wirtschaftstätigkeit regulierende (wenn auch nicht verwalten-
de) Instanz und als Vermittler zwischen unterschiedlichen Interessengruppen wird umso
wichtiger, je komplexer die Gesellschaft wird. Je größere Verbreitung tödliche Waffen fin-
den, desto unabdingbarer ist das Monopol des Staates über die Mittel der Zwangausübung.
Um sich davon zu überzeugen, genügt ein Blick auf die bedauernswerten Länder, in denen
der Staat schwach oder angeblich gescheitert ist. Viele dieser Länder sind den Vereinten Na-
tionen nur allzu gut bekannt, da wir oft dort, wo der Staat schwach oder gescheitert ist, um
Hilfe angerufen werden.

8. Auch dies ist eine wichtige Veränderung. Unsere Gründer begriffen die Vereinten Na-
tionen als eine Organisation, deren Tätigkeit hauptsächlich auf die Wahrung des Friedens
zwischen Staaten ausgerichtet war. Sie untersagten ihr in Artikel 2 Absatz 7 ihrer Charta, ei-
nem auch heute noch aktuellen und äußerst relevanten Dokument, sogar das Eingreifen "in
Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zuständigkeit eines Staates gehören",
allerdings mit dem sinnvollen Vorbehalt, dass dieser Grundsatz nicht die Anwendung von
Zwangsmaßnahmen nach Kapitel VII berührt, wenn der Sicherheitsrat bei Bedrohung oder
Bruch des Friedens und bei Angriffshandlungen tätig wird. 

9. In den letzten Jahren machte der Rat von diesem Vorbehalt häufig Gebrauch, da er fest-
stellte, dass Friedensbrüche und Angriffshandlungen am häufigsten innerhalb der Staaten
beginnen, sich jedoch rasch zu Bedrohungen des Friedens in einer ganzen Region, wenn
nicht sogar der ganzen Welt, entwickeln. Somit betrachten die Vereinten Nationen die Si-
cherheit ihrer Mitgliedstaaten immer mehr als untrennbar verbunden mit der Sicherheit der
sie bewohnenden und von ihnen vertretenen Bevölkerung. Aus diesem Grunde sahen es die
Staats- und Regierungschefs der Welt auf dem historischen Gipfel des vergangenen Jahres
als notwendig an, zu bekräftigen, dass "jeder einzelne Staat […] die Verantwortung für den
Schutz seiner Bevölkerung vor Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischer Säuberung und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit" trägt, und zu erklären, dass die internationale Ge-
meinschaft außerdem die Verantwortung hat, zu diesem Zweck über den Sicherheitsrat
rechtzeitige und entschiedene Maßnahmen zu ergreifen, falls friedliche Mittel sich als unzu-
reichend erweisen und die nationalen Behörden offenkundig versagen.

10. Kurz gesagt sind die Staaten also die Diener und Werkzeuge der Menschen und nicht
umgekehrt. Wird dieses Grundprinzip erst einmal verstanden und angenommen, ist leicht zu
erkennen, warum die drei Hauptziele der Organisation – Entwicklung, Sicherheit und Men-
schenrechte – so unauflöslich miteinander verbunden sind. 

11. Damit Menschen sich entfalten und prosperieren können, müssen sie in der Lage sein,
Sicherheit und Schutz beim Staat zu suchen und ihre individuellen Rechte – nicht nur die
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bürgerlichen und politischen, sondern auch die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte – im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit auszuüben. 

12. Ebenso können sich Menschen nur dann wirklich sicher fühlen, wenn sie wirtschaftli-
che Sicherheit ebenso wie politische oder militärische Sicherheit genießen und wenn sie da-
von ausgehen können, dass ihre Grundrechte und ihre Menschenwürde nicht verletzt wer-
den.

13. Die Menschen können ihre Menschenrechte nur dann sinnvoll genießen, wenn sie er-
drückender und erniedrigender Armut entkommen können und wenn sie sich auf einen star-
ken und gerechten, ihre Ansichten und Interessen wirklich vertretenden Staat verlassen kön-
nen, der sie vor Gewalt und Kriminalität schützt.

14. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben an allen drei Fronten besteht das größte Kapital
der Vereinten Nationen in ihren Mitarbeitern, die die Ideale der Organisation mutig vertreten
und vielfach in Situationen tätig sind, in denen sie Härten und Gefahren ausgesetzt sind. In
den letzten zehn Jahren waren Bedienstete der Vereinten Nationen in Streit- und Konfliktge-
bieten zunehmend Angriffen ausgesetzt. Unsere Mission, eine sicherere, bessere Welt für al-
le Menschen zu schaffen, ist nicht länger eine Schutzgarantie. Die Vereinten Nationen haben
in den letzten Jahren einen wirklichen Verlust der Unschuld erlitten. Wir mussten daher ler-
nen, wie wir bei der Erfüllung unserer Mission, anderen zu helfen, am besten voranschreiten
können, ohne uns selbst übermäßig zu gefährden.

15. Unser Engagement allerdings darf sich nie wandeln. Die Vereinten Nationen, gegrün-
det mit dem Leitspruch "Wir, die Völker", müssen in der Lage sein, die Interessen der Völker
in allen drei Bereichen – Entwicklung, Sicherheit und Menschenrechte – wirksam zu för-
dern. Mein Millenniumsbericht "Wir, die Völker" und mein 2005 erschienener Bericht "In
größerer Freiheit" sind Ausdruck meiner eigenen Vision dieser globalen Verantwortung, die
meiner Amtszeit als Generalsekretär zugrunde lag. Dieser Bericht zeigt vor dem Hintergrund
der letzten 10 Jahre, wie die Organisation im vergangenen Jahr versucht hat, dieser Aufgabe
gerecht zu werden. Ich glaube, dass darin viel enthalten ist, worauf wir stolz sein können. Ich
bin mir allerdings auch völlig bewusst, in welch alarmierendem Ausmaß unsere Kapazitäten
an allen drei Fronten hinter den an uns gestellten Herausforderungen zurückbleiben. Deshalb
bin ich überzeugt, dass die Aufgabe, die Vereinten Nationen zu stärken, keine reine Rechen-
übung, sondern eine zwingende Notwendigkeit ist, die die Interessen aller Mitgliedstaaten
unmittelbar berührt und viel stärker, als es derzeit der Fall zu sein scheint, zum Gegenstand
ihrer dringenden Aufmerksamkeit werden sollte.
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Kapitel II

Entwicklung 

International vereinbarte Entwicklungsziele und die Millenniums-
Entwicklungsziele

Keine Mühe scheuen: Das Millenniums-Versprechen

16. In der 2000 verabschiedeten Millenniums-Erklärung (Resolution 55/2 der Generalver-
sammlung) entfalteten die Führer der Welt eine kühne und alle Seiten einschließende neue
Vision für die Menschheit. Sie versprachen, die Früchte der Globalisierung allen Menschen
zugute kommen zu lassen und verpflichteten sich, "keine Mühe zu scheuen, um unsere Mit-
menschen – Männer, Frauen und Kinder – aus den erbärmlichen und entmenschlichenden
Lebensbedingungen der extremen Armut zu befreien". Seit 2000 haben die Vereinten Natio-
nen zusammen mit namhaften Stimmen aus Regierungskreisen, der Zivilgesellschaft, der
Wirtschaft und der Wissenschaft diese Verpflichtung auf eine Art und Weise mit Leben er-
füllt, die viele noch vor wenigen Jahren für unmöglich gehalten hätten. In der Folge richtet
die Weltgemeinschaft jetzt signifikant höhere Aufmerksamkeit auf den Teil der Menschheit
– gut ein Sechstel –, der mit einem Einkommen von weniger als einem Dollar pro Tag immer
noch in der extremsten Form der Armut lebt. 

17. Die so entstandene politische Dynamik bietet die Chance, auf den beträchtlichen Ent-
wicklungserfolgen aufzubauen, die die Welt in jüngster Zeit verzeichnen konnte. Wie in dem
statistischen Anhang zu diesem Bericht hervorgehoben, fiel der Anteil der in den Entwick-
lungsländern in extremer Armut lebenden Menschen zwischen 1990 und 2002 von 28 Pro-
zent auf 19 Prozent, hauptsächlich auf Grund der in Ost- und Südasien erzielten Fortschritte.
Die durchschnittlichen Kindersterblichkeitsraten in den Entwicklungsländern fielen zwi-
schen 1990 und 2004 von 95 auf 79 Sterbefälle pro 1.000 Lebendgeburten. Mehr als 1,2 Mil-
liarden Menschen erhielten im gleichen Zeitraum Zugang zu einer verbesserten Abwasser-
entsorgung. Zwischen 1991 und 2004 stiegen die durchschnittlichen Netto-Einschulungs-
quoten im Grundschulbereich in den Entwicklungsregionen von 79 Prozent auf 86 Prozent. 

18. Die Fortschritte waren jedoch ungleichmäßig, und das Ausmaß der menschlichen Ent-
behrung bleibt weiterhin erschütternd. Jedes Jahr sterben über 10 Millionen Kinder vor Er-
reichen des fünften Lebensjahrs, meistens an vermeidbaren Ursachen. Für Frauen in Ent-
wicklungsländern ist die Wahrscheinlichkeit, während einer Schwangerschaft oder Geburt
zu sterben, im Durchschnitt 45-mal höher als für Frauen in entwickelten Ländern. Mehr als
800 Millionen Menschen sind immer noch chronisch unterernährt. Die Hälfte der Menschen
in Entwicklungsländern hat nach wie vor keinen Zugang zu Abwasserentsorgung, ein Fünf-
tel hat keinen Zugang zu einwandfreiem Trinkwasser, und die Zahl der Slumbewohner
nimmt stetig zu. In allen Entwicklungsregionen kommt es zu Schädigungen der Umwelt, von
der der Lebensunterhalt vieler Menschen abhängt. Die Welt hat das für 2005 festgelegte in-
ternationale Ziel der Geschlechterparität in der Bildung verfehlt, und die Epidemie der Ge-
walt gegen Frauen bleibt eine Geißel der Menschheit.

19. Vor der Millenniums-Erklärung war durch die großen Konferenzen und Gipfeltreffen
der 90er Jahre eine festere Grundlage für die Bewältigung dieser Herausforderungen ge-
schaffen worden. Auf der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung, die
2002 in Monterrey (Mexiko) stattfand, verpflichteten sich die Führer der Welt auf eine neue
weltweite Partnerschaft zur Erreichung der international vereinbarten Entwicklungsziele,
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einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele. Im Konsens von Monterrey wurde be-
kräftigt, dass jedes Land selbst die Hauptverantwortung dafür trägt, durch gute Regierungs-
führung und Maßnahmen zur umfassenden Mobilisierung einheimischer Ressourcen seine
wirtschaftliche und politische Entwicklung herbeizuführen. Die so unternommenen einzel-
staatlichen Bemühungen sollten durch die von den entwickelten Ländern eingegangene Ver-
pflichtung ergänzt werden, für einen besseren Zugang zu den internationalen Märkten, für
höhere und wirksamere, stabile, berechenbare öffentliche Entwicklungshilfe und Zuflüsse
von Privatkapital sowie für eine bessere internationale Architektur zur Verhütung und Be-
wältigung von Finanzkrisen zu sorgen. Als wesentlichen Beitrag zu diesem Prozess sagten
die entwickelten Länder außerdem zu, konkrete Anstrengungen zur Erreichung des Ziels zu
unternehmen, 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens als öffentliche Entwicklungshilfe
zur Verfügung zu stellen und innovative Quellen für die Entwicklungsfinanzierung zu er-
schließen. Die stärkere einzelstaatliche Verantwortung sollte außerdem mit einer besseren
Mitsprache und einer stärkeren Vertretung der Entwicklungsländer in den internationalen
wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen einhergehen. Im gleichen Jahr befassten sich die
Mitgliedstaaten auf dem in Johannesburg (Südafrika) abgehaltenen Weltgipfel für nachhal-
tige Entwicklung schwerpunktmäßig mit der Umsetzung der Ziele der nachhaltigen Ent-
wicklung und ergänzten die Wege der Zielverwirklichung durch die wichtige neue Dimen-
sion der Partnerschaften. Der Gipfel stärkte die Millenniums-Entwicklungsziele durch die
Vereinbarung konkreter, termingebundener Zielvorgaben für die nachhaltige Entwicklung,
einschließlich besonderer Zielvorgaben für Afrika. 

20. Bei der Verwirklichung dieser Vision einer weltweiten Partnerschaft gehen viele Ent-
wicklungsländer und entwickelte Länder in beispielhafter Weise voran. Aber viele unter ih-
nen sind trotz größter Bemühungen noch immer einfach zu arm, als dass sie die notwendigen
Investitionen aufbringen könnten, um der Falle der extremen Armut zu entkommen. Diese
Länder benötigen am vordringlichsten internationale Unterstützung, wenn wir die in der
Millenniums-Erklärung abgegebenen Versprechen erfüllen wollen. 

21. In der globalen politischen Diskussion der letzten Zeit ist zu Recht der Schwerpunkt
vom Grundsätzlichen zum Praktischen verlagert worden. Im Januar 2005 unterbreitete mir
das Millenniums-Projekt seinen Bericht Investing in Development: A Practical Plan to
Achieve the Millennium Development Goals1, in dem die Notwendigkeit praktischer Maß-
nahmen und die Erreichbarkeit wichtiger Erfolge betont wurden. Ich habe die Analysen und
Empfehlungen des Millenniums-Projekts begrüßt. Im März des gleichen Jahres unterbreitete
ich der Generalversammlung meinen Bericht "In größerer Freiheit: Auf dem Weg zu Ent-
wicklung, Sicherheit und Menschenrechten für alle" mit seiner strategischen Vision für kol-
lektives Handeln, um allen Menschen Freiheit von Not, Freiheit von Furcht und ein Leben
in Würde zu ermöglichen. In beiden Berichten wurde betont, dass bahnbrechende Maßnah-
men auf allen Ebenen erforderlich sind, wenn die Umsetzung in einem den Entwicklungsbe-
dürfnissen der Länder entsprechenden Umfang erfolgen soll. Andere Berichte des Sekreta-
riats, wie etwa der Report on the World Social Situation 2005 (Weltsozialbericht 2005) und
der World Economic and Social Survey 2006 (Weltwirtschafts- und Sozialüberblick 2006)
gingen gezielt auf die wachsenden Ungleichheiten ein, die innerhalb der Länder und zwi-
schen ihnen auftreten und die es schwieriger, aber um so dringlicher machen, die Mill-
enniums-Entwicklungsziele zu erreichen. 

1 In die Entwicklung investieren: ein praktischer Plan zur Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele;
auf Deutsch ist die Zusammenfassung des Berichts verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
wirtsozentw/sachsreport.pdf.
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2005 – Ein Jahr der Verpflichtungen

22. Im Jahr 2005, dem ersten großen Prüfpunkt seit dem Millenniums-Gipfel, kam es zu
verschiedenen wichtigen Verpflichtungen auf eine weltweite Entwicklungsagenda, mit dem
Weltgipfel 2005 als Höhepunkt. Alle Mitgliedstaaten betonten die zentrale Rolle der großen
Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen bei der Gestaltung einer umfassen-
den Vision der Entwicklung und bei der Festlegung einvernehmlicher Ziele und bekräftigten
nachdrücklich die Millenniums-Entwicklungsziele als einen gemeinsamen, termingebunde-
nen, integrierten und messbaren Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit. Für das System
der Vereinten Nationen war es außerordentlich ermutigend, zu beobachten, wie die Entwick-
lungsziele mit jedem Jahr an politischer Dynamik gewannen. Rund um die Welt fordern Bür-
ger ihre Regierungen zu Recht auf, immer entschlossener an die Erreichung der Ziele heran-
zugehen. Infolgedessen sind die internationalen Entwicklungsanstrengungen wieder ambi-
tionierter geworden, wobei sich die Aussicht auf Erfolg mit dem Gefühl erhöhter Dringlich-
keit verbindet.

23. Auf dem Weltgipfel 2005 (siehe Resolution 60/1 der Generalversammlung) einigten
sich die Mitgliedstaaten auf einen praktischen Aktionsrahmen für das nächste Jahrzehnt, als
sie sich verpflichteten, die weltweiten Ziele in die Prozesse auf Landesebene zu integrieren,
wo die operativen und die Haushaltsentscheidungen getroffen werden. Insbesondere kamen
die Mitgliedstaaten überein, bis Ende 2006 umfassende nationale Strategien zur Erreichung
der international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwick-
lungsziele, zu verabschieden, unterstützt durch die in Monterrey vereinbarte weltweite Ent-
wicklungspartnerschaft. Die Mitgliedstaaten verpflichteten sich auch zur Einleitung von "In-
itiativen mit schnellen Entwicklungserfolgen", das heißt sofort zu ergreifenden Schritten, die
innerhalb nur weniger Jahre Millionen von Menschenleben retten und verbessern können.
Dazu gehören die kostenlose Verteilung von Antimalaria-Moskitonetzen, die Abschaffung
von Gebühren für den Grundschulbesuch und die gesundheitliche Grundversorgung und die
Ausweitung von Schulspeisungsprogrammen unter Verwendung einheimisch produzierter
Nahrungsmittel. 

24. Auf dem Weltgipfel 2005 einigten sich die Führer der Welt ferner auf verschiedene an-
dere wichtige Zielgrößen. Ich empfehle daher die Aufnahme dieser Verpflichtungen in den
Katalog der Zielvorgaben, an dem die Umsetzung der Millenniums-Erklärung gemessen
wird, so auch eine neue Zielvorgabe unter Millenniums-Entwicklungsziel 1 (das Ziel der
produktiven Vollbeschäftigung und einer menschenwürdigen Arbeit für alle, namentlich für
Frauen und junge Menschen, zu einem zentralen Ziel unserer einschlägigen nationalen und
internationalen Politiken und unserer nationalen Entwicklungsstrategien zu machen), eine
neue Zielvorgabe unter Ziel 5 (bis 2015 den allgemeinen Zugang zur reproduktiven Gesund-
heit zu verwirklichen), eine neue Zielvorgabe unter Ziel 6 (sich so weit wie möglich dem Ziel
des allgemeinen Zugangs zur Behandlung von HIV/Aids bis zum Jahr 2010 für alle, die dies
benötigen, anzunähern) und eine neue Zielvorgabe unter Ziel 7 (den Rückgang der biologi-
schen Vielfalt bis 2010 signifikant zu verringern). Die Zielvorgabe der Beschaffung men-
schenwürdiger und produktiver Arbeit für junge Menschen, die sich gegenwärtig unter Mill-
enniums-Entwicklungsziel 8 findet, würde durch die neue Zielvorgabe (unter Ziel 1) abge-
deckt. Die Sacharbeit an der Auswahl der geeigneten Indikatoren soll von der Interinstitutio-
nellen und Sachverständigengruppe über die Indikatoren für die Millenniums-Entwick-
lungsziele durchgeführt werden. Dabei kann sich das System auf die vom Wirtschafts- und
Sozialrat auf seiner Tagung 2006 verabschiedete Ministererklärung über die Schaffung von
Arbeitsplätzen und menschenwürdige Arbeit stützen, die die Ausarbeitung von Zehnjahres-
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Aktionsplänen fordert und dem Rat bei der Überwachung der Durchführungsfortschritte eine
klare Rolle zuweist. 

25. Wie in Monterrey betont, können die eingegangenen Verpflichtungen nur dann erfüllt
werden, wenn angemessene internationale Finanzmittel zur Unterstützung bereitstehen, ein
weiterer Bereich, in dem 2005 ein wichtiger Durchbruch erzielt wurde. Die Multilaterale
Entschuldungsinitiative billigte die Streichung der bei der Afrikanischen Entwicklungsbank,
beim Internationalen Währungsfonds und bei der Weltbank bestehenden Schulden derjeni-
gen Länder, die den Abschlusspunkt der erweiterten Initiative für hochverschuldete arme
Länder erreicht haben. Durch diese Schuldenerleichterungen mit einem Nennwert von etwa
50 Milliarden Dollar sollen den dafür qualifizierten Ländern während des kommenden Jahr-
zehnts Schuldendienstzahlungen in Höhe von mehr als 1 Milliarde Dollar pro Jahr erspart
werden. Diese Vereinbarung stellt einen eindeutigen Fortschritt dar und hebt den Entschul-
dungsbedarf anderer ebenfalls unterstützungswürdiger Länder hervor. 

26. Von quantitativ erheblich größerer Bedeutung für die Entwicklungsfinanzierung ist es,
dass 16 von 22 Mitgliedstaaten des Ausschusses für Entwicklungshilfe der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) das Ziel, 0,7 Prozent des Brutto-
nationaleinkommens als öffentliche Entwicklungshilfe zur Verfügung zu stellen, entweder
bereits erreicht oder sich dafür eine Frist bis 2015 gesetzt haben. Im Mai 2005 kamen die
15 Mitgliedstaaten des Ausschusses für Entwicklungshilfe, die auch Mitglieder der Europäi-
schen Union sind, überein, als Zwischenschritt auf dem Weg zur Erreichung des 0,7-Pro-
zent-Ziels im Jahr 2015 bis 2010 jeweils ein Mindestziel von 0,51 Prozent des Bruttonatio-
naleinkommens zu erreichen. Es ist bewundernswert, dass die Mitgliedstaaten, die nach
2002 der Europäischen Union beigetreten sind, sich das Ziel gesetzt haben, bis 2015
0,33 Prozent des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungshilfe aufzuwenden. Der Gip-
fel der Gruppe der Acht in Gleneagles (Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-
land) griff diese Impulse auf und vereinbarte, die gesamte jährliche Entwicklungshilfe bis
2010 um 50 Milliarden Dollar zu erhöhen, wobei die Hälfte dieser Erhöhung Afrika zugute
kommen soll. Eine wachsende Zahl von Gebern erfüllt das Ziel, mindestens 0,15 bis
0,20 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens als Hilfe für die am wenigsten entwickelten
Länder aufzuwenden, sodass die öffentliche Entwicklungshilfe für diese Länder in den letz-
ten Jahren stark gestiegen ist. Außerdem wurden innovative Finanzierungsquellen erkundet
und verschiedene Initiativen eingeleitet. 

2006 – Verpflichtungen in Taten umsetzen

27. Wenn später einmal das Jahr 2005 danach beurteilt wird, welche Zusagen gemacht
wurden, dann muss das Jahr 2006 danach beurteilt werden, inwieweit sie erfüllt wurden.
Sind wir auf Kurs, um 2015 rückblickend sagen zu können, dass keine Mühen gescheut wur-
den? Die bisher erzielten Ergebnisse sind gemischt. Die Worte von 2005 hatten bisher noch
keine konkreten Auswirkungen auf das Leben der Armen, denen sie helfen sollten. Sie haben
auch noch nicht zu den wichtigen Durchbrüchen geführt, die erforderlich sind, um die Mill-
enniums-Entwicklungsziele zu erreichen. Die drängendsten Probleme bestehen nach wie vor
in Afrika, insbesondere südlich der Sahara, wo der Anteil der in extremer Armut lebenden
Menschen seit 1990 im Wesentlichen unverändert ist und wo ihre absolute Zahl drastisch zu-
genommen hat.

28. Dennoch waren Fortschritte zu verzeichnen. Zum Beispiel hält die Multilaterale Ent-
schuldungsinitiative einen zügigen Zeitplan bis zum Abschlusszeitpunkt ein, die internatio-
nalen Bemühungen um die Eindämmung der Malaria kommen schneller voran, gestützt
durch verstärkte Hilfe der Geber, es besteht eine Dynamik für die Einleitung der auf dem
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Weltgipfel 2005 vereinbarten Afrikanischen Grünen Revolution, und die in jüngster Zeit ein-
gegangenen weltweiten Verpflichtungen haben auch zu neuen Überlegungen geführt, durch
eine großflächige Ausweitung von Investitionen breiter angelegte Entwicklungsprioritäten
in Angriff zu nehmen. Um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten ihre Entwicklungsprio-
ritäten verwirklichen können, habe ich mich im vergangenen Jahr in einem persönlichen
Schreiben an alle Staats- und Regierungschefs gewandt und ihnen die Hilfe und Unterstüt-
zung der Vereinten Nationen angeboten. Ich stelle mit Befriedigung fest, dass die Landes-
teams der Vereinten Nationen derzeit vielen Ländern bei der Ausarbeitung und Durchfüh-
rung nationaler Entwicklungsstrategien auf der Grundlage der Millenniumsziele behilflich
sind. 

29. Zur Realisierung der Millenniums-Entwicklungsziele arbeiten die Vereinten Nationen
mit Regierungen und anderen Interessenträgern zusammen, um überall in Afrika sogenannte
Millenniums-Dörfer zu unterstützen. Das Projekt begann mit einem einzigen Dorf in Sauri
(Kenia) im August 2004 und wurde inzwischen auf 12 Orte in Äthiopien, Ghana, Kenia, Ma-
lawi, Mali, Nigeria, Ruanda, Senegal, Uganda und der Vereinigten Republik Tansania aus-
geweitet. Neben anderen Erfolgen ist in den Dörfern, in denen früher chronischer Hunger
herrschte, ein Transformationsprozess im Gang, der in kurzer Zeit zu einer Verdreifachung
der Nahrungsmittelproduktion geführt hat. Durch den Einsatz wissenschaftlicher Technolo-
gien und ein besseres Verständnis der agro-ökologischen Zonen, in denen ihre Dörfer liegen,
sind die Dorfbewohner jetzt in der Lage, ihre Anbauprodukte auf nahegelegenen Märkten zu
verkaufen. 

30. Dank der Anstrengungen, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dem Kin-
derhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) und anderen unternommen wurden, kann
die Ausbreitung von Infektionskrankheiten verlangsamt und den Erkrankten geholfen wer-
den. In ganz Afrika und in anderen Gebieten wird verstärkt Hilfe zur Bereitstellung insekti-
zidbehandelter Moskitonetze gewährt, die bis zu 20 Prozent der Kinder retten können, die
sonst an Malaria gestorben wären. Strategien zum Einsatz einer Malaria-Kombinationsthe-
rapie auf Artemisinin-Grundlage tragen dazu bei, das Problem der Resistenz gegen frühere
Malariatherapien zu umgehen und so vielen Menschen zu helfen, die Krankheit zu überwin-
den. Eine umfangreiche Kampagne zur Ausrottung der Poliomyelitis (Kinderlähmung), die
in den letzten 10 Jahren stattfand, ist nahezu abgeschlossen, und Polio ist nur noch in vier
Ländern endemisch. Es wird vermutet, dass die Übertragung der Krankheit weltweit bis En-
de 2006 zum Stillstand gebracht werden kann, sodass der Welt bis Ende 2010 Poliofreiheit
zertifiziert werden könnte. 

31. Angefangen von der Arbeit im Ständigen Forum für indigene Fragen, sicherzustellen,
dass Politiken zur Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele auch indigene Bevölke-
rungsgruppen erfassen, bis zum voraussichtlichen Abschluss des ersten Übereinkommens
über den Schutz und die Förderung der Rechte und der Würde von Menschen mit Behinde-
rungen in diesem Jahr gibt es offenkundige Fortschritte bei der Politikumsetzung. Ein wei-
teres wichtiges Thema des Weltgipfels 2005 – die Nutzung des enormen Potenzials der Mi-
gration zur Förderung der weltweiten Entwicklung – wird von der Generalversammlung bei
ihrem bevorstehenden Dialog auf hoher Ebene behandelt werden. Dies bietet der Organisa-
tion die einzigartige Gelegenheit, ihre Politik auf wirtschaftliche und soziale Fortschritte für
Migranten und ihre Herkunfts- und Zielländer auszurichten. 

32. Der Wirtschafts- und Sozialrat wurde aufgerufen, bei der systematischen Weiterverfol-
gung verschiedener Programme und der Überwachung der durch sie erzielten Fortschritte ei-
ne wichtige Rolle zu übernehmen. Die jährlichen Überprüfungen auf Ministerebene können
zu einem wichtigen Mechanismus werden, der die Rechenschaftspflicht für die internationa-
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len Verpflichtungen stärkt, die im Rahmen der Millenniums-Entwicklungsziele und der son-
stigen vereinbarten Entwicklungsziele eingegangen wurden. Das hochrangige Forum des
Rates für Entwicklungszusammenarbeit wird eine weltweite Plattform zur allgemeinen Er-
örterung wichtiger Politikfragen bilden, die sich auf die Entwicklungszusammenarbeit in al-
len ihren Formen auswirken. Ich bin zuversichtlich, dass der Rat dieser großen Herausforde-
rung gerecht werden wird. 

33. Trotz dieser Entwicklungen sind die erzielten Fortschritte noch immer viel zu unvoll-
ständig. Das grundlegendste Problem besteht darin, dass die internationalen Mittelzusagen
von ihrer Terminierung, ihrem Umfang und ihrer Qualität her zur Verwirklichung der inter-
national vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungszie-
le, nach wie vor nicht ausreichen. Bei zahlreichen neuen Zusagen wird es Jahre dauern, bis
sie realisiert sind, sodass es für Niedrigeinkommensländer schwierig ist, eine echte Aufstok-
kung der Investitionen einzuleiten. Die gesamte öffentliche Entwicklungshilfe erreichte
2005 eine Rekordhöhe von 106 Milliarden Dollar, verglichen mit 69 Milliarden Dollar im
Jahr 2003, aber nur ein Bruchteil dieser nominalen Steigerung entfiel auf zusätzliche Finanz-
mittel zur Unterstützung von Realinvestitionen an der Basis in Ländern, die diese Investitio-
nen am dringendsten benötigen. Selbst die multilaterale Entschuldung bringt wenig unmit-
telbare Gewinne für die qualifizierten Länder, da Leistungen erst nach Erfüllung gewisser
Kriterien zu erwarten sind und weiterhin zusätzliche Finanzmittel benötigt werden, um si-
cherzustellen, dass die multilateralen Entwicklungsbanken über ausreichende Ressourcen
zur Finanzierung von Aufstockungsprogrammen verfügen. Es ist daher wichtiger denn je,
dass die entwickelten Länder, die noch keinen Zeitplan für die Erreichung des 0,7-Prozent-
Ziels in der Entwicklungshilfe aufgestellt haben, dies so bald wie möglich tun. Darüber hin-
aus müssen die Mechanismen zur Bereitstellung der Hilfe drastisch verbessert werden, auf-
bauend auf der 2005 verabschiedeten Erklärung von Paris über die Wirksamkeit der Ent-
wicklungshilfe. 

34. Ein weiterer Anlass zur Sorge ist die Aussetzung der Verhandlungen in der Doha-Ent-
wicklungsrunde der Welthandelsorganisation. Die Entwicklungsländer benötigen einen bes-
seren Marktzugang und mehr Unterstützung für den Kapazitätsaufbau, um die langfristige
Wettbewerbsfähigkeit herbeizuführen, die die wirtschaftliche Entwicklung dauerhaft si-
chert. Nach der Ministerkonferenz in Hongkong (China) im Dezember 2005, die nur wenige
Bereiche der Übereinstimmung und geringe Impulse hervorbrachte, gerieten die Gespräche
im Juli 2006 ins Stocken. In den kommenden Monaten werden alle Seiten, insbesondere die
entwickelten Länder, Führungswillen zeigen müssen, wenn die Verhandlungen gerettet wer-
den sollen. Wichtig ist auch die weitere Durchführung der in Hongkong unterstützten Initia-
tive "Hilfe für Handel". 

35. Durch Verzögerung und Untätigkeit fallen Kosten an, die weltweit, nicht nur auf loka-
ler Ebene, getragen werden müssen. Man muss sich nur die Herausforderungen vergegen-
wärtigen, die durch neue Krankheiten wie die Vogelgrippe entstehen, um das gemeinsame
und vordringliche weltweite Interesse an der Unterstützung praktischer Entwicklungsschrit-
te in allen Ländern zu begreifen. Wir müssen uns bewusst sein, welches globale Vertrauen
hier auf dem Spiel steht und welche Gefahr besteht, dass die Hoffnungen vieler Entwick-
lungsländer ein für alle Mal zunichte gemacht werden könnten, wenn trotz der größten Ar-
mutsbekämpfungsbewegung der Geschichte alles beim Alten bliebe. Wenn wir 2006 und in
den Jahren danach zur Umsetzung schreiten, dürfen wir auch weiterhin keine Mühen scheu-
en. 
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HIV/Aids

36. In den 25 Jahren seit den Meldungen über die ersten Aids-Fälle starben mehr als
25 Millionen Menschen an der Krankheit, wurden 15 Millionen Kinder zu Waisen und wur-
den Hunger und Armut verschlimmert. HIV/Aids ist heute die Haupttodesursache von Män-
nern und Frauen zwischen 15 und 59 Jahren, und Frauen machen jetzt weltweit 50 Prozent
der mit  HIV lebenden Menschen aus. Nachdem sie tragischerweise erst spät und langsam
anlief, hat die Gegenstrategie der Welt an Kraft gewonnen. Die Verabschiedung der Ver-
pflichtungserklärung zu HIV/Aids im Juni 2001 markierte einen Wendepunkt, an dem die
Welt die von Aids ausgehende Herausforderung anerkannte und sich zum Handeln ver-
pflichtete. 

37. Seither wurden beträchtliche Fortschritte erzielt. 2002 wurde der Globale Fonds zur
Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria eingerichtet, um zusätzliche Finanzmittel
für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen bereitzustellen. Auch wurden weitere
einheimische und internationale Ressourcen mobilisiert. Die Preise für bestimmte Aids-Me-
dikamente wurden stark gesenkt, und die von dem UNAIDS und der WHO eingeleitete
"3 bis 5"-Initiative trug dazu bei, dass erheblich mehr Menschen eine antiretrovirale Thera-
pie erhalten. Dennoch können die gegenwärtigen Bemühungen mit der Epidemie nicht
Schritt halten. 2005 gab es weltweit schätzungsweise 38,6 Millionen Menschen mit HIV.
Schätzungsweise 4,1 Millionen Menschen infizierten sich mit dem HIV und schätzungswei-
se 2,8 Millionen starben an Aids. Die weltweiten Auswirkungen von Aids sind bereits derart
verheerend, dass der Bericht über die menschliche Entwicklung 2005 des Entwicklungspro-
gramms der Vereinten Nationen (UNDP) zu dem Schluss kam, dass die HIV/Aids-Pandemie
allein den größten Rückschlag für die menschliche Entwicklung verursacht hat.

38. Im Ergebnis des Weltgipfels 2005 verpflichteten sich die Führer der Welt zu einer mas-
siven Aufstockung der HIV-Prävention, -Behandlung und -Betreuung mit dem Ziel, sich so
weit wie möglich dem Ziel des allgemeinen Zugangs zur Behandlung bis 2010 für alle, die
es benötigen, anzunähern. In manchen Gebieten zeigen sich erste Wirkungen, was sich daran
ablesen lässt, dass die nationale HIV-Prävalenz in zwei subsaharischen afrikanischen Län-
dern, Kenia und Simbabwe, in städtischen Gebieten in Burkina Faso und Haiti, landesweit
in Kambodscha und Thailand sowie in vier Bundesstaaten Indiens in letzter Zeit rückläufige
Tendenzen aufweist. Mit Stand vom Dezember 2005 erhielten mehr als 1,3 Millionen Men-
schen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen eine antiretrovirale Therapie; in
Afrika südlich der Sahara stieg die Zahl der behandelten Menschen zwischen 2003 und 2005
um mehr als das Achtfache (von 100.000 auf 810.000) und hat sich allein im Jahr 2005 mehr
als verdoppelt. Die Anzahl der Menschen in Asien, die eine antiretrovirale Therapie erhalten,
erhöhte sich 2005 um fast das Dreifache auf 180.000.

39. In Antwort auf das Ersuchen der Generalversammlung in ihrer Resolution 60/224 hal-
fen das UNAIDS und seine gemeinsamen Träger mit, alle Seiten einschließende und von den
Ländern gesteuerte Prozesse zur Ausarbeitung praktischer Strategien zu erleichtern, die zum
allgemeinen Behandlungszugang führen sollen. Der Bericht "Towards universal access: as-
sessment by the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS on scaling up HIV preven-
tion, treatment, care and support" (Auf dem Weg zum allgemeinen Zugang: Von dem Ge-
meinsamen Programm der Vereinten Nationen für HIV/Aids erstellte Bewertung der groß-
flächigen Ausweitung der HIV-Prävention, -Behandlung, -Betreuung und -Unterstützung)
gibt einen Überblick über diese ländergesteuerten Prozesse und enthält praktische Empfeh-
lungen zur Festlegung und Unterstützung nationaler Prioritäten, zur Gewährleistung einer
berechenbaren und dauerhaften Finanzierung, zur Stärkung der Humanressourcen und Sy-
steme, zur Beseitigung der Hindernisse für die Bereitstellung erschwinglicher Bedarfsarti-
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kel, zum Schutz der aidsbezogenen Menschenrechte der Menschen mit HIV, der Frauen und
Kinder sowie der Mitglieder benachteiligter Gruppen und zur Festlegung von Zielen und
Einrichtung von Rechenschaftsmechanismen. 

40. Die Tagung auf hoher Ebene und Fortschrittsüberprüfung über HIV/Aids, die vom
31. Mai bis 2. Juni 2006 in New York stattfand, gab den Führern der Welt Gelegenheit, die
Fortschritte zu bewerten, die bei der Erreichung der in der Verpflichtungserklärung zu
HIV/Aids enthaltenen Zielvorgaben erzielt worden sind, und die weltweite Strategie gegen
die Epidemie zu stärken. In der Verpflichtungserklärung zu HIV/Aids: Fünf Jahre danach
a) verpflichteten sich die Mitgliedstaaten, konkrete Maßnahmen zur großflächigen Auswei-
tung eines ländergesteuerten, nachhaltigen und umfassenden Vorgehens gegen Aids zu er-
greifen – unter voller und aktiver Mitwirkung der Zivilgesellschaft –, um dem Ziel des all-
gemeinen Zugangs zur HIV-Prävention, -Behandlung, -Betreuung und -Unterstützung bis
2010 näher zu kommen; b) erkannten die Mitgliedstaaten die UNAIDS-Schätzung an, wo-
nach bis 2010 jährlich 20 bis 23 Milliarden Dollar benötigt werden, um ausreichend großflä-
chige Antwortmaßnahmen zu finanzieren; c) verpflichteten sich die Mitgliedstaaten zur
Festlegung ambitionierter nationaler Zielvorgaben und nationaler Pläne einschließlich Ko-
stenschätzungen; d) kamen die Mitgliedstaaten überein, Schwerpunkte bei den Schlüsselaus-
lösern der Epidemie zu setzen, insbesondere der Geschlechterdisparität, den Herausforde-
rungen, denen sich junge Menschen gegenübersehen, sowie der Stigmatisierung und Diskri-
minierung.

41. Die HIV/Aids-Epidemie verlangt eine außerordentliche Gegenstrategie. Zu den wich-
tigsten vor uns liegenden Herausforderungen gehört die Notwendigkeit einer engeren und
offeneren Zusammenarbeit mit den am stärksten von HIV und Aids betroffenen Bevölke-
rungsgruppen, wie etwa Männer, die Geschlechtsverkehr mit Männern haben, Sexarbeiter/
-innen und intravenöse Drogenkonsumenten, sowie die Notwendigkeit, von kurzfristigen
Krisenmaßnahmen zu längerfristigen Maßnahmen überzugehen, die dem Ausnahmecharak-
ter von Aids Rechnung tragen und in die nationale Entwicklungsplanung und -durchführung
integriert sind. Wir brauchen eine ehrgeizigere und ausgewogenere Strategie sowohl zur Prä-
vention als auch für die Behandlung. So kann in sehr kurzer Zeit tatsächlich etwas bewirkt
werden.

Die besonderen Bedürfnisse Afrikas

42. Die Führer der Welt gingen in der Millenniums-Erklärung eine präzedenzlose Ver-
pflichtung ein, die besonderen Bedürfnisse Afrikas anzuerkennen und ihnen zu entsprechen.
Ein rasches und abgestimmtes Handeln war dringend geboten, da Afrika weiterhin einen
überhohen Anteil der Schwierigkeiten zu tragen hat, die durch gewaltsame Konflikte, Armut
und Krankheit verursacht werden.

43. Man muss jedoch einräumen, dass in Afrika während der letzten 10 Jahre ermutigende
Entwicklungen stattgefunden haben. Die Anzahl der demokratisch gewählten Regierungen
in Afrika ist erheblich gestiegen, und einige afrikanische Länder weisen ein relativ starkes
und dauerhaftes Wirtschaftswachstum auf. Die afrikanischen Führer zeigen große Entschlos-
senheit, die Kontrolle über das Schicksal des Kontinents in die Hand zu nehmen. Die Orga-
nisation der afrikanischen Einheit wurde in die Afrikanische Union umgewandelt, die ihre
Friedenssicherungs- und Vermittlungskapazitäten sowie ihren Mechanismus der gegenseiti-
gen Evaluierung kontinuierlich ausbaut, und auch die Durchführung der Neuen Partnerschaft
für die Entwicklung Afrikas (NEPAD) schreitet weiter voran. 
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44. Es gibt jedoch nach wie vor große Herausforderungen zu bewältigen. Afrika befindet
sich bei der Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele gegenüber den übrigen
Entwicklungsländern immer noch im Rückstand. Etwa die Hälfte der bewaffneten Konflikte
der Welt finden in Afrika statt, und dort ist auch die große Mehrheit der Friedenssicherungs-
kräfte der Vereinten Nationen im Einsatz. In vielen Ländern ist die HIV/Aids-Prävalenz sehr
hoch. 

45. Die Bereitstellung von Unterstützung für die Entwicklung Afrikas gehört heute zu den
obersten Prioritäten der Vereinten Nationen. Regionale Maßnahmen und internationale In-
itiativen verstärkten die Impulse für weitere Fortschritte auf dem Gebiet der Konfliktlösung,
des Wirtschaftswachstums, der Festigung der Demokratie und der Durchführung der
NEPAD. Mit einem kürzlich geschlossenen Abkommen half die Multilaterale Entschul-
dungsinitiative Nigeria dabei, etwa 1 Milliarde Dollar pro Jahr aus dem Schuldendienst in
die Armutsbekämpfung umzuschichten. Ghana und die Niederlande schlossen vor kurzem
eine Partnerschaft zur Unterstützung der landesweiten Schulspeisungsprogramme in Ghana,
bei denen am Ort produzierte Nahrungsmittel verwendet werden. Viele afrikanische Länder
erstellen derzeit auf 10 Jahre ausgelegte Bildungspläne, während Kenia, Malawi, Uganda
und die Vereinigte Republik Tansania weiterhin die positiven Auswirkungen der Abschaf-
fung von Schulgebühren auf den Grundschulbesuch erkennen lassen. Zu Beginn dieses Jah-
res strich Sambia die Gebühren für Basisgesundheitsdienste auf dem Land, und Burundi
führte die kostenlose medizinische Versorgung für Mütter und Kinder ein. 

46. Der im Juni 2006 in Abuja abgehaltene Gipfel für Düngemittel in Afrika konzipierte
eine gemeinsame Strategie für den Kontinent mit dem Ziel, die Selbstversorgung mit Nah-
rungsmitteln zu erreichen und den zur Überwindung der extremen Armut erforderlichen
wirtschaftlichen Transformationsprozess im ländlichen Raum in Gang zu setzen. Die afrika-
nischen Führer setzten Zwischenziele für 2007 und 2008 im Rahmen eines bis 2015 ausge-
legten Aktionsplans, der den Landwirten helfen soll, zu Bodennutzungsformen mit höheren
Erträgen überzugehen, unter verstärktem Einsatz von besserem Saatgut, besseren Düngemit-
teln und besserer Bewässerung. 

47. Inzwischen leitete das Millenniums-Projekt die Initiative der Millenniums-Dörfer ein,
die aufzeigen soll, wie die jüngsten globalen Verpflichtungen in regierungs- und gemeinwe-
sengesteuerte Entwicklungsanstrengungen zur Verwirklichung der Millenniums-Entwick-
lungsziele umgesetzt werden können. Bisher wirken zehn Länder als Partner des UNDP an
dieser Initiative mit.

48. Das System der Vereinten Nationen gewährte in breiten Bereichen weitere Unterstüt-
zung. Die vor zwei Jahren von mir eingesetzte unabhängige Sachverständigengruppe hat ih-
ren zweiten Bericht zu dem Thema "From Commitments to Results: Moving Forward
NEPAD Implementation" (Von Verpflichtungen zu Ergebnissen: Fortschritte bei der Durch-
führung der NEPAD) vorgelegt. Der Bericht umfasst eine Reihe von Vorschlägen, wie die
NEPAD-Agenda weiter vorangebracht werden kann.

49. 2005 veröffentlichte das Büro des Sonderberaters für Afrika einen Bericht mit dem Ti-
tel "Resource Flows to Africa: An Update on Statistical Trends" (Mittelzuflüsse nach Afrika:
aktuelle statistische Trends). In dem Bericht wurde festgestellt, dass zwar die öffentliche
Entwicklungshilfe nach wie vor den Hauptteil der externen Mittelzuflüsse nach Afrika aus-
macht, dass jedoch die Überweisungen afrikanischer Arbeitnehmer aus dem Ausland im
Zeitraum 2000-2003 die ausländischen Direktinvestitionen überholt haben. Infolgedessen
sollte die Politik einen weiteren Anstieg dieser Überweisungen erleichtern, insbesondere
durch die Senkung der Transferkosten, um so das äußerst wichtige Ziel eines stärkeren Mit-
telzuflusses an die Haushalte in Afrika zu erreichen. 
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50. Zu den weiteren Beiträgen des Büros des Sonderberaters für Afrika zählt auch die Ver-
anstaltung einer Konferenz in Zusammenarbeit mit der Regierung Sierra Leones über Ent-
waffnung, Demobilisierung, Wiedereingliederung und Stabilität in Afrika, die im Juni 2005
in Freetown stattfand. Sie brachte afrikanische Vertreter aus der Praxis mit ihren internatio-
nalen Partnern zu einem Erfahrungs- und Ideenaustausch darüber zusammen, wie die Kon-
zeption und Durchführung von Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Wiedereingliede-
rungsprogrammen verbessert werden kann, mit dem Ziel einer besseren Förderung dauerhaf-
ten Friedens auf dem Kontinent. Ein ähnlicher Runder Tisch von Sachverständigen fand im
Juni 2006 in Kairo statt. Unter dem Thema "Natural resources and conflict in Africa: trans-
forming a peace liability into a peace asset" (Natürliche Ressourcen und Konflikte in Afrika:
von der Friedensgefährdung zum Friedensgut) ging es dabei um die Förderung einer sozial
verantwortlichen und wirtschaftlich vertretbaren Ressourcenbewirtschaftung in Postkon-
fliktländern in Afrika. 

51. In den kommenden Jahren müssen die Vereinten Nationen den Bedürfnissen und Be-
strebungen Afrikas noch besser entsprechen. Dies steht im Einklang mit den Idealen der Or-
ganisation, und die Menschen Afrikas verdienen nichts Geringeres. 

Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit

52. 1992 fand in Rio de Janeiro (Brasilien) die Konferenz der Vereinten Nationen über
Umwelt und Entwicklung statt, auf der vordringliche Fragen des Umweltschutzes und der
sozioökonomischen Entwicklung behandelt wurden. Über 100 politische Führer aus aller
Welt unterzeichneten das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaände-
rungen und das Übereinkommen über die biologische Vielfalt, unterstützten die Rio-Erklä-
rung und verabschiedeten einen strategischen Plan zur Verhütung der Umweltzerstörung und
zur Erreichung der ökologischen Nachhaltigkeit im 21. Jahrhundert, die sogenannte Agen-
da 21. Die Kommission für Nachhaltige Entwicklung wurde eingesetzt, um die Durchfüh-
rung der auf dem Umweltgipfel von Rio getroffenen Vereinbarungen zu überwachen und
darüber zu berichten. Fünf Jahre später, im Jahr 1997, trat die Generalversammlung zu einer
Sondertagung in New York zusammen, um den Pakt des Umweltgipfels erneut zu bekräfti-
gen und die Umsetzung der Agenda 21 durch die Länder, die internationalen Organisationen
und die Zivilgesellschaft zu überprüfen. 

53. Während meiner Amtszeit konnte ich sehen, wie bei den Regierungen das Verständnis
dafür wuchs, dass die menschliche Sicherheit auch durch Umweltschäden bedroht wird. Die
immer zahlreicheren Ratifikationen der großen multilateralen Umweltübereinkünfte zeigen
die wachsende Entschlossenheit der Länder, an globale Umweltfragen heranzugehen. Die
Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit ist eine der wichtigsten Säulen des weltweiten
Kampfes gegen die Armut und eine wesentliche Voraussetzung für die Erreichung der Mill-
enniums-Entwicklungsziele. Die Vereinten Nationen beteiligen sich aktiv an der Suche nach
Wegen zur Verbesserung der Umwelt und zur Sicherung der ökologischen Zukunftsfähig-
keit. 

54. Aus der Millenniums-Bewertung der Ökosysteme, die ich im Jahr 2001 einleitete, so-
wie aus dem im März 2005 darüber veröffentlichten Bericht ging die Dringlichkeit weiterer
Fortschritte in Richtung auf die ökologische Nachhaltigkeit hervor. Ihren Ergebnissen zufol-
ge werden 60 Prozent der Ökosysteme der Welt, wie etwa Trockengebiete, Wälder, Fisch-
bestände und sogar unsere Atemluft, geschädigt oder in nicht nachhaltiger Weise genutzt.
Das System der Vereinten Nationen muss die Länder auch weiterhin dabei unterstützen, Um-
weltanliegen wirksam in die nationalen programmatischen Rahmen für Entwicklung und Ar-
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mutsbekämpfung zu integrieren. Der vom Verwaltungsrat des Umweltprogramms der Ver-
einten Nationen (UNEP) verabschiedete Strategieplan von Bali für technische Unterstützung
und Kapazitätsaufbau zielt darauf ab, die Regierungen der Entwicklungs- und Transforma-
tionsländer verstärkt zur Erreichung ihrer Umweltziele und -zielvorgaben sowie der interna-
tional vereinbarten umweltbezogenen Entwicklungsziele zu befähigen, um so die ökologi-
sche Nachhaltigkeit der Entwicklung ihrer Länder zu stärken. Das UNEP, das UNDP und ih-
re jeweiligen Partner verstärken ihre Tätigkeit, wie im Strategieplan von Bali vorgesehen. 

55. Auf dem Weltgipfel 2005 beschlossen die Führer der Welt verschiedene Maßnahmen
zum Schutz unserer gemeinsamen Umwelt und forderten unter anderem einen kohärenteren
institutionellen Rahmen zur Bewältigung der ökologischen Herausforderungen unserer Zeit.
Parallel zu einer ersten Prüfung dieser Angelegenheiten durch die Generalversammlung ha-
be ich die Hochrangige Gruppe für Kohärenz des Systems der Vereinten Nationen eingerich-
tet, die Vorschläge dazu vorlegen wird, wie die Koordinierung der Tätigkeit der Vereinten
Nationen auf den Gebieten Entwicklung, humanitäre Angelegenheiten und Umwelt gewähr-
leistet und verbessert werden kann. In der Zwischenzeit haben das UNEP und das UNDP,
zwei der Hauptdurchführungsorganisationen der Globalen Umweltfazilität, ihre jeweiligen
Projekte im Bereich Armut und Umwelt in die Initiative Armut und Umwelt integriert, die
während des Gipfels im September auf der Veranstaltung auf hoher Ebene über "Umwelt
und Förderung der Millenniums-Entwicklungsziele" angekündigt wurde. 

56. Auf dem Gebiet des Klimawandels ist besonders dringendes Handeln geboten, und
weltweite Antwortmaßnahmen gehören zu den vorrangigen Zielen der Vereinten Nationen.
Das Inkrafttreten des Protokolls von Kyoto im Februar 2005 war ein historischer Augenblick
für den internationalen Kampf gegen die Klimaänderung, doch ist es nur ein Schritt. Es gilt,
einen stärkeren internationalen Konsens herbeizuführen, um Ziele festzulegen, die über die
erste Verpflichtungsperiode von Kyoto, also den Zeitraum 2008-2012, hinausgehen. Bis Juli
2006 hatten 164 Länder, auf die 60 Prozent der Emissionen von Industrieländern entfallen,
das Protokoll ratifiziert. Das breiter angelegte Rahmenübereinkommen der Vereinten Natio-
nen über Klimaänderungen bildet auch weiterhin das Bezugssystem für multilaterales Han-
deln. 

57. Alle Länder stehen in den kommenden Jahren vor der großen Herausforderung, neue
und nachhaltige Energiequellen zu erschließen. Dabei kommt den Regierungen, den Unter-
nehmen und den Gemeinwesen rund um die Welt eine wichtige Rolle zu, ebenso aber bei den
in der Millenniums-Erklärung geforderten umfassenderen Bemühungen, die gesamte
Menschheit aus der Gefahr zu befreien, auf einem Planeten leben zu müssen, der durch
menschliches Handeln nicht wiedergutzumachende Schäden davongetragen hat und dessen
Ressourcen ihren Bedarf nicht länger decken können.
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Kapitel III

Frieden und Sicherheit

Konfliktprävention und Friedensschaffung

58. Entstehungsgrundlage der Vereinten Nationen war die Verpflichtung, Krieg zu verhü-
ten und die Mittel für die Beilegung von Konflikten zu stärken. In der Millenniums-Erklä-
rung wurden die Verhütung tödlicher Konflikte und der Schutz der Menschen vor Gewalt als
vorrangige Aufgaben der Organisation bekräftigt. Wir werden immer wieder daran erinnert,
wie wichtig es ist, Frieden zu schaffen und Konflikte möglichst vor ihrem Entstehen abzu-
wenden. Es ist weniger kostspielig, frühzeitige Maßnahmen zur Behebung der tieferen Ur-
sachen potenziell gewaltsamer Konflikte zu ergreifen und diplomatische Initiativen einzulei-
ten, die die Parteien zusammenbringen, damit sie ihre Differenzen überbrücken, als abzu-
warten, bis Konflikte ausbrechen oder ihren zerstörerischen Lauf nehmen. 

59. Im vergangenen Jahrzehnt hat die Organisation damit begonnen, die Konfliktpräven-
tion ernster zu nehmen. Die Bemühungen, der Charta und der Millenniums-Erklärung ge-
recht zu werden, führten zu Verbesserungen auf der ganzen Welt. In Afrika leisten die
Vereinten Nationen einen maßgeblichen Beitrag zur Friedensschaffung sowie zur Friedens-
sicherung und Friedenskonsolidierung in Sierra Leone, Liberia, Angola, Mosambik, Kame-
run, Nigeria und in anderen Ländern. In Europa sind von den Vereinten Nationen vermittelte
Gespräche über den endgültigen Status des Kosovo im Gange, und in Zypern bemühen sich
die Vereinten Nationen darum, die Wiederaufnahme der Verhandlungen über eine umfas-
sende Regelung zu fördern. In Asien unterstützen die Vereinten Nationen die Aussöhnungs-
bemühungen in Irak und die Friedensprozesse in Nepal. In Zentralasien begründete ich eine
Initiative zur Einrichtung eines Regionalzentrums der Vereinten Nationen für vorbeugende
Diplomatie, die von fünf Ländern in der Region unterstützt wird. In Zentralamerika stellte
die Generalversammlung im Jahr 2005 ihre jährliche Überprüfung der Region ein und führte
damit die mehr als 20 Jahre währenden erfolgreichen Friedensschaffungsbemühungen der
Vereinten Nationen in der Region zu Ende. Währenddessen werden in der Andenregion und
in Guyana Aktivitäten zur Konfliktverhütung unternommen. In zahlreichen anderen Fällen
stabilisieren Bedienstete der Vereinten Nationen prekäre Situationen durch die Erstellung
von Entwicklungsprogrammen, durch Gute Dienste und mit anderen Mitteln und helfen ih-
ren einheimischen Partnern, die Geißel des Krieges zu vermeiden. 

60. In den letzten zehn Jahren hat die Organisation institutionelle Fortschritte bei der Frie-
densschaffung verzeichnet. Ich habe die Beschlüsse des Weltgipfels 2005 in Bezug auf Kon-
fliktprävention und Vermittlung in Konfliktfällen wärmstens begrüßt und kann über mehrere
Maßnahmen zur Durchführung dieser Beschlüsse berichten. Innerhalb der Hauptabteilung
Politische Angelegenheiten wird derzeit eine spezielle Kapazität zur Unterstützung von Ver-
mittlungsbemühungen eingerichtet, die als Sammelstelle für die gewonnenen Erkenntnisse
und Erfahrungen dienen und den Vermittlern der Vereinten Nationen sowie den Vermitt-
lungspartnern außerhalb der Organisation systematischere Unterstützung anbieten wird.
Auch auf dem Gebiet der Konfliktprävention wurden wichtige normative, politische und in-
stitutionelle Fortschritte erzielt. Leider müssen wir jedoch noch einen weiten Weg zurückle-
gen, bis gewährleistet ist, dass wirksame Präventivmaßnahmen ergriffen werden, sobald sich
die Gelegenheit dazu bietet. Auf systemischer, struktureller und operativer Ebene ist ein hö-
heres Maß an Verständnis, Ressourcen, Zusammenarbeit und Willen nötig, um das Zustan-
dekommen bewaffneter Konflikte zu erschweren und ihre Wahrscheinlichkeit zu verringern.
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Friedenssicherung

61. Im Laufe des letzten Jahrzehnts sind wir daran erinnert worden, dass die Friedenssi-
cherung der Vereinten Nationen eine entscheidende Rolle bei der Sicherung von Staaten und
individuellen politischen Freiheiten spielt. Missionen wie diejenigen in Sierra Leone, Timor-
Leste, der Demokratischen Republik Kongo und auf dem Balkan waren in meiner Amtszeit
von zentraler Bedeutung. Als ich Generalsekretär wurde, hatten die Vereinten Nationen
weltweit weniger als 13.000 Soldaten im Einsatz und waren dabei, sich von den Rückschlä-
gen der frühen 90er Jahre zu erholen. Heute dienen 65.500 Soldaten und Militärbeobachter,
7.500 Polizisten und mehr als 15.000 internationale und örtliche zivile Mitarbeiter in 15 Frie-
denssicherungseinsätzen und 3 besonderen politischen Missionen beziehungsweise Frie-
denskonsolidierungsmissionen in Afghanistan, Sierra Leone und Timor-Leste. Der jährliche
Haushalt für die Friedenssicherung der Vereinten Nationen ist von etwa 1 Milliarde Dollar
im Jahr 1997 auf gegenwärtig etwa 5 Milliarden Dollar gestiegen, was 0,5 Prozent der Mili-
tärausgaben weltweit entspricht. 1997 kam das Militär- und Polizeipersonal aus etwa 70
Ländern, während es derzeit über 100 Länder sind. 1998 waren 4 der 10 führenden Truppen-
steller Entwicklungsländer, heute sind es alle 10.

62. Im vergangenen Jahr haben wir einen erfolgreichen Übergang von der Friedenssiche-
rung zur Friedenskonsolidierung in Sierra Leone und die Unterstützung der Abhaltung fairer
und weitgehend störungsfreier Wahlen in der Demokratischen Republik Kongo, Liberia, Bu-
rundi und Haiti erlebt. Unter den besonders schwierigen Rahmenbedingungen Afghanistans
und der Demokratischen Republik Kongo haben die Friedenssicherungseinsätze komplexe
Prozesse des politischen Übergangs erleichtert.

63. Allerdings wurden wir im Laufe des Jahres auch auf raue Weise daran erinnert, wie
hoch das Risiko des Scheiterns ist. Im Dezember 2005 zogen wir unsere Friedenssicherungs-
kräfte aus Sierra Leona ab. Doch nachdem wir im Mai 2005 unsere letzten Soldaten aus Ti-
mor-Leste zurückgerufen hatten, musste nach nur einem Jahr eine internationale Truppe
nach Timor-Leste zurückkehren, da das Land wieder auf einen Gewaltkurs geraten war. Un-
terdessen wurden Fortschritte in der Demokratischen Republik Kongo durch gewaltsame
Zwischenfälle im östlichen Teil des Landes gehemmt, die deutlich machten, in welch
schwierigem und oft feindseligem Umfeld unsere Friedenssicherungseinsätze stattfinden. 

64. Der Wandel der Friedenssicherung der Vereinten Nationen ist nicht nur an Zahlen ab-
zulesen. Unsere traditionelle Rolle, die Überwachung der Waffenruhe, ist nach wie vor sehr
bedeutsam, doch sind wir mittlerweile intensiv damit befasst, politische Prozesse zu erleich-
tern, um den Ländern und Gebieten, die einen Konflikt überwunden haben, die Chance auf
eine rechtmäßige Regierung zu geben. Besonders wichtig war dies zum Beispiel im Kosovo,
wo die Vereinten Nationen als Übergangsverwaltung fungiert haben und nun den politischen
Prozess zur Bestimmung des künftigen Status des Kosovo lenken. Darüber hinaus konnten
allein im Jahr 2005 über 50 Millionen registrierte Wähler an Wahlen und Referenden unter
der Aufsicht von Friedenssicherungsmissionen der Vereinten Nationen teilnehmen. Da wir
wissen, dass durch Wahlen allein keine stabile Politik entsteht, sind wir zunehmend damit
befasst, Regierungen bei der Reform ihres Sicherheitssektors und bei der Bereitstellung von
sozialen Diensten für alle behilflich zu sein. In Liberia und Haiti richten unsere Missionen
ihre Aufmerksamkeit insbesondere auch darauf, in welcher Weise staatliche Dienste bereit-
gestellt werden, und sind gemeinsam mit ihren Partnern den nationalen Behörden dabei be-
hilflich, die Rechenschaftspflicht hinsichtlich der Staatsfinanzen zu erhöhen. 

65. Für den Aufbau dieser Kapazitäten sind erhebliche Ressourcen erforderlich. Im ver-
gangenen Jahr war ich dem Sicherheitsrat dafür dankbar, dass er das Mandat unserer Missio-
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nen in Burundi, der Demokratischen Republik Kongo und Haiti stärkte und die Verlegung
von Personal von Liberia nach Côte d'Ivoire und von Burundi in die Demokratische Repu-
blik Kongo genehmigte. Ich verweise auf meine früheren Erklärungen, wonach die Erfüllung
komplexer Mandate hochqualifiziertes Zivilpersonal aus allen Teilen des Systems der Ver-
einten Nationen, anderen multilateralen Organisationen und den Mitgliedstaaten erfordert.
In diesem Jahr haben wir wesentliche Fortschritte dabei erzielt, die Genehmigung für die
vorläufige Einsatzfähigkeit einer ständigen Polizeikapazität zu erteilen und die entsprechen-
de Personalausstattung bereitzustellen. Wir müssen auch weiterhin darauf hinwirken, mög-
lichst kurzfristig die besten zivilen und uniformierten Fachkräfte auf dem Gebiet zu gewin-
nen.

66. Die Friedenskonsolidierung erfordert jedoch nicht nur leistungsfähiges Personal, son-
dern auch Zeit. Die Rückschläge in Timor-Leste haben uns erneut erkennen lassen, dass die
Anliegen der Beitragszahler und Truppensteller der Organisation zwar immer berücksichtigt
werden müssen, die internationale Gemeinschaft sich jedoch nicht übereilt aus den vom
Konflikt zermürbten Ländern zurückziehen darf. Ich bin zuversichtlich, dass der neuen
Kommission für Friedenskonsolidierung, die Burundi und Sierra Leone auf Wunsch der bei-
den Regierungen auf ihre Tagesordnung gesetzt hat, eine wichtige Rolle bei der Koordinie-
rung des Wiederaufbaus von Postkonfliktgesellschaften zukommen wird.

67. Außerdem brauchen wir starke Partner. In diesem Jahr haben wir unsere Beziehungen
zu anderen internationalen Organisationen weiter ausgebaut. Ich begrüße den Beschluss der
Europäischen Union, eine verfügungsbereite Truppe zu entsenden, die die Mission der Or-
ganisation der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo während der na-
tionalen Wahlen in dem Land unterstützen soll, und ich bin der Nordatlantikvertrags-Orga-
nisation, der Europäischen Union und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa dankbar für ihre fortgesetzte Zusammenarbeit bei der Gewährleistung der Stabili-
tät und des politischen Fortschritts im Kosovo. Zugleich haben die Vereinten Nationen spür-
bare Fortschritte bei der Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Union erzielt, wie die im Ju-
ni nach Darfur (Sudan) entsandte gemeinsame Bewertungsmission der Vereinten Nationen
und der Afrikanischen Union zeigte. Dies ermöglichte es den beiden Organisationen, einen
konsolidierten Plan für die Stärkung der gegenwärtigen Mission der Afrikanischen Union in
Sudan auszuarbeiten und Empfehlungen für den Übergang von dieser Mission zu einem
Friedenssicherungseinsatz der Vereinten Nationen in der Region zu unterbreiten.

68. Allerdings müssen wir auch einräumen, dass die Regierung Sudans trotz dieser Zusam-
menarbeit und beträchtlicher Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft ihre Geneh-
migung für einen Friedenssicherungseinsatz der Vereinten Nationen in Darfur noch nicht er-
teilt hat. Neben den Einschränkungen, die die Regierung Eritreas der Tätigkeit der Mission
der Vereinten Nationen in Äthiopien und Eritrea auferlegt, und der Forderung der Regierung
Burundis nach dem Abzug der Operation der Vereinten Nationen in Burundi führt uns dieser
Umstand erneut eindrucksvoll vor Augen, dass wir Frieden und Stabilität nur mit nachhalti-
ger politischer Unterstützung vor Ort festigen können, und wirft sehr schwierige Fragen dar-
über auf, warum es uns mitunter nicht gelingt, von den Parteien Unterstützung zu erlangen,
wenn wir sie am meisten benötigen. Die Gründe dafür sind hauptsächlich politischer Natur.
Die Konfliktparteien betrachten einen wirksamen Friedenssicherungseinsatz möglicherwei-
se nicht immer als in ihrem Interesse liegend. Außerdem herrschen oft falsche Vorstellungen
über die Ziele unserer Friedenssicherungseinsätze. Haben die Parteien jedoch erst einmal
verstanden, dass die Friedenssicherung der Vereinten Nationen kein anderes Ziel verfolgt als
die Förderung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, müssen wir dafür Sorge
tragen, dass unsere Friedenssicherungskräfte den höchsten Maßstäben genügen und dass die
erforderlichen Ressourcen bereitgestellt werden.
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69. Wir haben erkannt, dass wir mitunter auf Grund eigenen Versagens die Unterstützung
vor Ort verlieren, am offensichtlichsten im Falle von sexueller Ausbeutung und sexuellem
Missbrauch, um deren Beseitigung wir uns in den letzten Jahren sehr bemüht haben. Wir se-
hen ebenfalls ein, dass wir an Glaubwürdigkeit verlieren, wenn wir nicht über alle Ressour-
cen verfügen, die erforderlich sind, um der Vielzahl der Herausforderungen, wie etwa lokal
auftretender Gewalt durch politisch motivierte friedensfeindliche Kräfte und organisierter
Kriminalität, zu begegnen. Zu oft wird unser Ansehen durch Enttäuschung über die häufig
langsamen Prozesse der Entwicklung oder des Aufbaus von Institutionen untergraben. Unter
solchen Umständen erleidet auch unsere eigene Moral schweren Schaden.

70. Vor allem jedoch müssen wir verstehen, dass der Einsatz von Friedenssicherungskräf-
ten, ob unter dem direkten Kommando der Vereinten Nationen oder einer anderen Stelle, nur
dann wahren Frieden bringen wird, wenn die internationale Gemeinschaft bei der Suche
nach politischen Lösungen eng mit lokalen Akteuren zusammenarbeitet und intensiv daran
mitwirkt, die Voraussetzungen für einen wirksamen Wiederaufbau und eine wirksame Ent-
wicklung zu schaffen. Zu einem Zeitpunkt, zu dem unsere Friedenssicherungskräfte so über-
beansprucht sind und oft erhebliche Risiken eingehen, ist zu bedenken, dass ihre Anwesen-
heit den Dialog nur dann erleichtern und nur dann Erfolg haben kann, wenn der entsprechen-
de politische Wille vorhanden ist, für welchen die Anwesenheit dieser Kräfte langfristig aber
keine einfache Alternative sein kann.

71. Während sich meine Amtszeit dem Ende nähert und wir unsere Suche nach Lösungen
für die großen Krisen unserer Zeit wie im Nahen Osten und in Sudan fortsetzen, ist es uner-
lässlich, dass wir auch weiterhin den politischen Willen aufbringen, mit dem unser Einsatz
von finanziellen und personellen Ressourcen zum Frieden führen kann.

Friedenskonsolidierung

72. Im Laufe des vergangenen Jahrzehnts haben die Vereinten Nationen ihre Aufmerk-
samkeit immer stärker auf die Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit gerichtet, das
heißt auf die Wiederherstellung der Staatsgewalt, die Wiederbelebung der Beziehungen zwi-
schen Staat und Gesellschaft und der Zivilgesellschaft sowie den Wiederaufbau der institu-
tionellen Grundlagen der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung.

73. Die Bilanz der Friedenskonsolidierungsbemühungen fällt deutlich gemischt aus. Man-
chen Angaben zufolge erleiden zwischen einem Drittel und der Hälfte der Länder, die einen
Krieg überwunden haben, innerhalb von fünf Jahren einen Rückfall. Veranschaulicht wurde
dieses Phänomen in den letzten Jahren durch das erneute Abgleiten in die Gewalt in Haiti
und das Wiederaufleben der Spannungen in Timor-Leste, was in beiden Fällen die Rückkehr
internationaler Friedenssicherungskräfte erforderte. In diesen und ähnlichen Fällen war zu
wenig unternommen worden, um die institutionellen und wirtschaftlichen Bedingungen wie-
derherzustellen, die auf Dauer einen politischen Wettbewerb im Rahmen einer verfassungs-
mäßigen Ordnung und des Rechts gewährleisten können. 

74. Dass Friedenssicherungsbemühungen oft scheitern, ist keine Überraschung. Die poli-
tischen Spaltungen, die sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten, die Ressourcenknapp-
heit und andere konfliktauslösende Spannungen werden durch Kriege nicht gemindert, son-
dern verschärft. Die Unterzeichnung eines Friedensabkommens bedeutet noch nicht, dass
diese Konfliktursachen beseitigt sind. Solche Abkommen sind bestenfalls lediglich ein lang-
fristiger Fahrplan zu ihrer Überwindung. Der schwerere Teil der Wegstrecke beginnt erst mit
der Durchführung dieser Abkommen und dem umfassenderen Prozess der Wiederherstel-
lung politischer und wirtschaftlicher Beziehungen. 
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75. Überraschend ist dies nicht, aber sicher ein Anlass zu tiefer Besorgnis. Nicht nur wer-
den durch einen Rückfall in den Krieg auf nationaler und internationaler Ebene getätigte In-
vestitionen in die Friedensschaffung und die Wiederherstellung verschwendet, sondern sind
auch bisweilen die Kämpfe nach dem Zusammenbruch eines Friedensabkommens weitaus
tödlicher als in früheren Runden, da der Glaube der Parteien an Aussöhnung erschüttert ist,
die Möglichkeit einer Machtteilung weiter in die Ferne gerückt zu sein scheint und deshalb
eine Alles-oder-nichts-Mentalität vorherrscht. Unter solchen Umständen verschreiben sich
die Parteien oft dem totalen Krieg und dem Massenmord, der daraus folgen kann. 

76. Die Parteien selbst sind sich dieses Risikos oft bewusst und treffen daher bisweilen die
notwendigen schwierigen Entscheidungen, um die notwendigen politischen Kompromisse
zu schmieden, die notwendigen institutionellen Beschränkungen herzustellen und die not-
wendigen Opfer zu bringen, damit die Bevölkerung wieder Vertrauen in die Möglichkeit der
Wiederherstellung schöpft und die Menschen sich vom Krieg abwenden. Dort, wo die Frie-
denskonsolidierung gelingt, ist der wesentliche Erfolgsfaktor stets die Führungsrolle einhei-
mischer Akteure. Wie stark sich die internationale Gemeinschaft auch engagiert, sie kann
kein Ersatz für einheimische politische Führer sein, die ihrer Verantwortung nachkommen
und ihr Volk zu Frieden und Entwicklung führen. 

77. Die Führungsrolle einheimischer Akteure ist zwar eine unabdingbare, jedoch selten ei-
ne ausreichende Voraussetzung für die Friedenskonsolidierung. Vielmehr hängt der Erfolg
oft in entscheidendem Maße von umfangreicher internationaler Unterstützung ab. Trotz er-
heblicher Fehlschläge lässt sich nicht bestreiten, dass die Gewährung internationaler Hilfe
für die Durchführung von Friedensabkommen und die umfassenderen Prozesse der Friedens-
konsolidierung im Laufe des vergangenen Jahrzehnts maßgeblich dazu beigetragen hat, dass
es insgesamt weniger Bürgerkrieg auf der Welt gibt – eine Leistung von historischer Bedeu-
tung. 

78. Wenn Friedenskonsolidierungsbemühungen erfolgreich sind, wie in El Salvador, Gua-
temala, Mosambik, Kambodscha, Ruanda und Ostslawonien, und alles auf ihr Gelingen hin-
deutet, wie in Burundi, Sierra Leone und Liberia, zeigen sie das System der Vereinten Na-
tionen von seiner besten Seite und in allen seinen Dimensionen. 

79. Die Vereinten Nationen sind natürlich in allererster Linie eine Mitgliederorganisation.
Die Friedenskonsolidierung ist dafür ein Beleg, nicht nur wegen der unverzichtbaren Füh-
rungsrolle nationaler Akteure, sondern auch insofern, als die wichtigsten Beiträge zu Frie-
denskonsolidierungsbemühungen von den Mitgliedstaaten stammen – sowohl von den Staa-
ten der jeweiligen Region, die wesentlich dazu beitragen können, neu entstandene nationale
Behörden zu stabilisieren, als auch den Geberregierungen, die den Großteil der Finanzmittel
für den Wiederaufbauprozess bereitstellen und darüber hinaus zusätzliche politische Unter-
stützung gewähren.

80. Darüber hinaus sind die Vereinten Nationen ein Kapazitätsnetzwerk. Einige dieser Ka-
pazitäten wie die Weltbank, der Internationale Währungsfonds und das UNDP, spielen eine
zentrale Rolle beim wirtschaftlichen und institutionellen Wiederaufbau, während anderen,
wie dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR), dem
Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR), dem
Welternährungsprogramm und dem UNICEF, eine entscheidende Rolle bei der humanitären
Hilfe und der sozialen Gesundung zukommt.

81. Ferner sind die Vereinten Nationen eine Quelle operativer Kapazitäten. Der Einsatz
solcher Kapazitäten – insbesondere in Form von Friedenssicherungseinsätzen, die inzwi-
schen im Regelfall so angelegt sind, dass sie alle Komponenten des operativen Engagements
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der Vereinten Nationen aufweisen – hat maßgeblich dazu beigetragen, die Parteien bei der
Überbrückung ihrer Differenzen zu unterstützen, ihnen ein sicheres Umfeld für den Abbau
von Spannungen zu bieten und Ressourcen in die Wiederherstellung der staatlichen und so-
zialen Infrastruktur zu lenken. 

82. Die Zusammenführung aller dieser Rollen stellte im vergangenen Jahrzehnt eine große
Herausforderung dar. Es ist jedoch genau diese Rolle, für die die Kommission für Friedens-
konsolidierung geschaffen wurde. Mit der Schaffung dieser Kommission – als ein Forum,
das die Generalversammlung, den Wirtschafts- und Sozialrat und den Sicherheitsrat verbin-
det und mit dem eine größere Zahl von Staaten, insbesondere regionale Akteure und die
wichtigsten Beitragszahler und Truppensteller, in die Beratungen des Sicherheitsrats einge-
bunden wird, als ein Organ, das an langfristigem, nachhaltigem Engagement über die übliche
Dauer eines Friedenssicherungseinsatzes hinaus interessiert ist, als ein Forum, in dem das
gesamte System der Vereinten Nationen, einschließlich der internationalen Finanzinstitutio-
nen, mit einer Kerngruppe der engagiertesten Mitgliedstaaten zusammenkommen kann, und
vor allem als eine Plattform, die nationalen Behörden zur Darlegung ihrer eigenen Vision
und ihrer eigenen Prioritäten für den Wiederaufbau dienen kann – besteht in jeder Hinsicht
die Aussicht auf wirksamere und zuverlässigere Ergebnisse bei der Friedenskonsolidierung. 

83. Die Kommission für Friedenskonsolidierung ist nur langsam in Gang gekommen und
muss die in sie gesetzten Erwartungen erst noch erfüllen. Aber Gutes braucht seine Zeit, und
wir sollten uns nicht dadurch entmutigen lassen, dass dieses neue Organ noch auf der Suche
nach einer wirksamen Arbeitsweise ist. Mit der Schaffung eines Büros zur Unterstützung der
Friedenskonsolidierung und der Einrichtung eines Friedenskonsolidierungsfonds werden der
Kommission weitere wichtige Instrumente an die Hand gegeben. Für das nächste Jahrzehnt
gehe ich davon aus, dass die Kommission im Zentrum der Tätigkeit der Vereinten Nationen
und der internationalen Gemeinschaft auf dem Gebiet der Friedenskonsolidierung stehen
wird, die der Weltgipfel 2005 zu Recht als eine wichtige Aufgabe der Organisation aner-
kannt hat.

Bekämpfung des Terrorismus

84. Die vom Terrorismus ausgehende Bedrohung für den Weltfrieden, die internationale
Sicherheit und die Entwicklung hat in den vergangenen 10 Jahren neue Bedeutung erlangt.
Infolgedessen hat die internationale Gemeinschaft eine Reihe wichtiger Schritte unternom-
men, um eine solide Rechtsgrundlage für gemeinsame Maßnahmen gegen den Terrorismus
zu schaffen, namentlich indem sie 13 universelle Rechtsinstrumente samt den dazugehörigen
Protokollen und Änderungen verabschiedete, zuletzt das Übereinkommen zur Bekämpfung
von Akten des Nuklearterrorismus, das während des Weltgipfels im September 2005 zur Un-
terzeichnung aufgelegt wurde. In der Millenniums-Erklärung beschlossen die Führer der
Welt, konzertierte Maßnahmen gegen den internationalen Terrorismus zu ergreifen. Auf
dem Weltgipfel verurteilten sie zum ersten Mal mit Nachdruck den Terrorismus in allen sei-
nen Arten und Erscheinungsformen, gleichviel von wem, wo und zu welchem Zweck er be-
gangen wird. Ich gehe davon aus, dass demnächst ein umfassendes Übereinkommen über
den internationalen Terrorismus abgeschlossen wird.

85. Die Vereinten Nationen haben ihre Aktivitäten zur Bekämpfung des Terrorismus dra-
stisch ausgeweitet, um der zunehmenden Herausforderung des Terrorismus zu begegnen.
Mit den grundlegenden Resolutionen 1267 (1999), 1373 (2001), 1540 (2004) und 1624
(2005) des Sicherheitsrats und den Sachverständigengruppen, die die drei Nebenorgane zur
Terrorismusbekämpfung unterstützen, wurde den Staaten mehr Verantwortung dafür über-
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tragen, mit konkreten Maßnahmen die Finanzierung des Terrorismus, Reisen von Terroristen
und ihren Zugang zu Massenvernichtungswaffen sowie die Aufstachelung zum Terrorismus
zu verhindern. Ein bemerkenswert breites Spektrum von Organisationen, Abteilungen und
Einrichtungen im System der Vereinten Nationen, darunter die Internationale Atomenergie-
Organisation (IAEO), das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbe-
kämpfung, die Interpol, die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur, die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation, die Internationale Seeschifffahrts-
Organisation, die WHO und viele weitere, ist aktiv an den verschiedenen Aspekten der Ver-
hütung und Bekämpfung des Terrorismus beteiligt.

86. Der wachsende Bedarf der Mitgliedstaaten an technischer Hilfe bei der Durchführung
der universellen Rechtsinstrumente und die damit einhergehende Notwendigkeit der Koor-
dinierung zwischen einer immer größeren Zahl von Stellen der Vereinten Nationen, die an
der Terrorismusbekämpfung beteiligt sind, haben allerdings deutlich gemacht, dass eine um-
fassende, kohärente und konsequente Strategie zur Terrorismusbekämpfung vonnöten ist. 

87. Auf dem Weltgipfel 2005 begrüßten die Führer der Welt die von mir im März 2005 in
Madrid aufgezeigten fünf Elemente einer Strategie zur Terrorismusbekämpfung und verein-
barten, sie zu einer Strategie weiterzuentwickeln, die die internationale Gemeinschaft stärkt
und Terroristen schwächt. Darüber hinaus ersuchten sie mich, Vorschläge darüber vorzule-
gen, wie die Fähigkeit des Systems der Vereinten Nationen, die Staaten bei der Bekämpfung
des Terrorismus zu unterstützen, gestärkt und die Koordinierung der diesbezüglichen Akti-
vitäten der Vereinten Nationen verbessert werden könnte. 

88. Im April 2006 legte ich meinen Bericht "Vereint gegen den Terrorismus: Empfehlun-
gen für eine weltweite Strategie zur Bekämpfung des Terrorismus" vor. Meine Vorschläge
beruhen auf der grundlegenden Überzeugung, dass keine Sache, wie gerecht sie auch sein
mag, Terrorismus entschuldigen kann. Sie stützen sich auf fünf zentrale Elemente: Men-
schen von der Anwendung oder Unterstützung von Terrorismus abhalten, Terroristen die
Mittel zur Durchführung eines Anschlags entziehen, Staaten von der Unterstützung terrori-
stischer Gruppen abhalten, staatliche Kapazitäten zur Verhütung von Terrorismus aufbauen
und im Kontext des Terrorismus und der Terrorismusbekämpfung die Menschenrechte ver-
teidigen.

89. Im gesamten Bericht habe ich auf operative Maßnahmen hingewiesen, die die Regie-
rungen, die Vereinten Nationen und andere internationale Organisationen, die Zivilgesell-
schaft und den Privatsektor – sämtlich unter Nutzung ihrer komparativen Vorteile – in die
Lage versetzen sollen, bei der Terrorismusbekämpfung zusammenzuarbeiten und dabei
gleichzeitig die Herrschaft des Rechts und die Menschenrechte zu achten. Im Laufe der Jahre
hat die internationale Gemeinschaft erkannt, dass wirksame Maßnahmen zur Terrorismusbe-
kämpfung und der Schutz der Menschenrechte einander nicht widersprechen, sondern ein-
ander ergänzende und sich gegenseitig verstärkende Ziele sind. Ebenso ist zunehmend deut-
lich geworden, wie wichtig eine Kultur des Friedens ist und dass der Terrorismus weder von
einer bestimmten Region, Ideologie oder Religion ausgeht noch ausschließlich gegen eine
bestimmte Gruppe von Ländern oder Menschen gerichtet ist. In dieser Hinsicht sind die Be-
mühungen um die Förderung eines Dialogs zwischen den Kulturen von immer größerem
Nutzen.

90. Ich bin zuversichtlich, dass das System der Vereinten Nationen auf vielen Gebieten der
Terrorismusbekämpfung wichtige Beiträge leisten kann – von der Förderung der Rechts-
staatlichkeit und wirksamer Strafjustizsysteme über Maßnahmen, die sicherstellen, dass die
Länder über die Mittel zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung verfügen, bis hin zur
Stärkung der Fähigkeit, den Erwerb von nuklearem, biologischem, chemischem oder radio-
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logischem Material durch Terroristen zu verhindern. Insbesondere der biologische Terroris-
mus stellt eine gewaltige Herausforderung dar und erfordert dringend neue Denkansätze in
der internationalen Gemeinschaft. Aus diesem Grunde wies ich in meinem Bericht darauf
hin, dass es notwendig ist, eine Vielzahl von Interessenträgern zu einem Dialog zusammen-
zubringen, damit die Fortschritte auf dem Gebiet der Biotechnologie nicht für finstere Zwek-
ke eingesetzt werden. Ebenso dürfen wir nie vergessen, dass es die Opfer sind, in denen das
wahre Gesicht des Terrorismus zum Ausdruck kommt; es ist von höchster Bedeutung, ihre
Rechte zu schützen, ihnen Gehör zu verschaffen und Hilfe zur Erleichterung ihrer Wieder-
eingliederung zu gewähren. Auch wenn die Verantwortung dafür in erster Linie bei den ein-
zelnen Staaten liegt, können die zuständigen Stellen der Vereinten Nationen ihnen behilflich
sein.

91. Um diese Ziele zu erreichen, treffe ich derzeit Maßnahmen zur Institutionalisierung
des von mir vor einem Jahr eingerichteten Arbeitsstabs Terrorismusbekämpfung, in dem
23 Einrichtungen des Systems der Vereinten Nationen, die sich mit verschiedenen Aspekten
des Terrorismus befassen, vereint sind und der für die Gesamtkoordinierung und -kohärenz
der Maßnahmen der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Terrorismusbekämpfung sorgen
soll. Ich richte außerdem eine Koordinierungsstelle im Sekretariat ein, die bei der Koordi-
nierung einer Kampagne der Zivilgesellschaft zur Terrorismusbekämpfung behilflich sein
soll, und ich habe die Schaffung einer informellen Gruppe vorgeschlagen, in deren Rahmen
Anbieter technischer Hilfe der Vereinten Nationen sowie Geber und Empfänger Informatio-
nen austauschen und ihre Maßnahmen koordinieren sollen.

92. Ich freue mich, dass die Generalversammlung unter Heranziehung meiner Empfehlun-
gen eine Debatte über eine weltweite Strategie zur Bekämpfung des Terrorismus angeregt
hat. Die Verabschiedung einer solchen Strategie wird die operativen Maßnahmen zur Terro-
rismusbekämpfung stärken und einen historischen Schritt darstellen, mit dem alle 192 Mit-
gliedstaaten gemeinsam ihre Entschlossenheit – und Fähigkeit – unter Beweis stellen kön-
nen, diese Geißel zu beseitigen. Ich gehe davon aus, dass die Einigung auf eine Strategie sehr
bald zustande kommen wird. Alle Staaten, seien sie groß oder klein, stark oder schwach, sind
für den Terrorismus und seine Folgen anfällig. Ihnen allen kann eine Strategie zu seiner
Bekämpfung zum Vorteil gereichen.

Abrüstung und Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen

93. Die Beseitigung von Waffen, die "zur Massenvernichtung geeignet sind", steht seit
1946 auf der Tagesordnung der Vereinten Nationen. Im vergangenen Jahrzehnt erlebten wir
mit, wie die Erwartungen in Bezug auf Massenvernichtungswaffen zunächst stiegen, dann
sanken. 1995 vereinbarten die Vertragsstaaten des Vertrags über die Nichtverbreitung von
Kernwaffen, den Vertrag auf unbegrenzte Zeit zu verlängern. Ein Jahr später wurde der Ver-
trag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen unterzeichnet. Im Jahr 2000 wurden
auf der Konferenz der Vertragsparteien zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbrei-
tung von Kernwaffen neue politische Verpflichtungen eingegangen, um die Verwirklichung
der Ziele des Vertrags voranzubringen. 2005 bot sich den Mitgliedstaaten zweimal die Chan-
ce, die Grundlagen des Vertrags zu stärken, zunächst auf der Überprüfungskonferenz im
Mai, dann auf dem Weltgipfel im September. Beide Male wurde kein Konsens über Nicht-
verbreitung und Abrüstung erzielt, wodurch sich auf bestürzende Weise die wachsende Kluft
in der internationalen Gemeinschaft hinsichtlich der potenziell gefährlichsten Bedrohung für
den Weltfrieden und das internationale Wohl offenbarte. Unterdessen hat die Welt bemer-
kenswerte Fortschritte bei der Herbeiführung eines weltweiten Verbots chemischer Waffen
erzielt. Seit dem Inkrafttreten des Chemiewaffenübereinkommens im Jahr 1997 ist die Zahl
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der Vertragsstaaten auf 178 gestiegen. Dieses Übereinkommen ist das erste, das ein robustes
internationales System zur Verifikation der Zerstörung einer gesamten Kategorie von Mas-
senvernichtungswaffen vorsieht. Seit 1995 hat sich die Zahl der Vertragsstaaten des Über-
einkommens über biologische Waffen um 21 auf 155 erhöht. Sorge bereiten jedoch nach wie
vor der Mangel an Mitteln zur Verifikation der Einhaltung und die Notwendigkeit, weitere
Staaten zum Beitritt zu bewegen. 

94. Die Vereinten Nationen spielen heute weiter eine aktive und einflussreiche Rolle bei
den Bemühungen, die Verbreitung tödlicher Waffen einzudämmen. In diesem Jahr habe ich
in mehreren wichtigen Reden hervorgehoben, dass die internationale Gemeinschaft derzeit
an einer Wegscheide steht. Der eine Weg, der des aktiven Engagements aller Mitgliedstaa-
ten, kann uns in eine Welt führen, in der die Verbreitung von Kernwaffen durch Vertrauen,
Dialog und Verhandlungseinigung eingedämmt und rückgängig gemacht wird. Der andere,
gefährlichere Weg könnte zu einer Welt der von Furcht geprägten Instabilität führen, in der
diese Waffen die harte Währung der internationalen Beziehungen sind und nichtstaatliche
Akteure die Mittel erwerben, um terroristische Handlungen mit möglicherweise katastropha-
len Folgen zu begehen.

95. Wenn es jemals einen Zeitpunkt gegeben hat, um die festgefahrenen multilateralen
Verhandlungen wieder in Gang zu bringen und die Abrüstung wieder in den Vordergrund
der internationalen Agenda zu stellen, dann jetzt. Zu diesem Anlass sollten wir uns vor Au-
gen führen, was der Nichtverbreitungs-Vertrag bereits bewirkt hat. Mit nahezu universaler
Mitgliedschaft bildet er eine fest verankerte Norm gegen die Verbreitung von Kernwaffen.
Sein Erfolg, die weltweite Unterstützung, die er genießt, und seine Bestandfähigkeit werden
zu selten anerkannt. 

96. Ich habe außerdem auf die Notwendigkeit hingewiesen, zwei konkrete Fragen zu lö-
sen, die Anlass zu Besorgnis geben. Die nach wie vor festgefahrene Situation auf der korea-
nischen Halbinsel ist in Anbetracht der im September 2005 bei den Sechs-Parteien-Gesprä-
chen erzielten Vereinbarung, die einen Katalog von Grundsätzen für eine verifizierbare Ent-
nuklearisierung der Halbinsel enthält, besonders enttäuschend. Die Islamische Republik Iran
muss ihrerseits dafür sorgen, dass die IAEO der Welt versichern kann, dass Irans nukleare
Aktivitäten ausschließlich friedlicher Natur sind. In beiden Fällen werden Lösungen benö-
tigt, die nicht nur friedlich sind, sondern auch den Nichtverbreitungs-Vertrag weiter festigen. 

97. Obwohl einige Abrüstungsfortschritte zu verzeichnen sind, gibt es weltweit noch im-
mer Tausende von Kernwaffen, viele davon in höchster Alarmbereitschaft. Neue Raketen-
tests im Jahr 2006 erinnern uns ferner daran, dass es kein multilaterales Raketen-Überein-
kommen gibt. Wenn wir eine lawinenartige Verbreitung von Kernwaffen verhindern wollen,
müssen besser abgestimmte internationale Anstrengungen unternommen werden, um ein ge-
meinsames Verständnis der unmittelbarsten nuklearen Bedrohungen zu erarbeiten. Die De-
batte zwischen denjenigen, die darauf bestehen, erst abzurüsten und dann weitere Nichtver-
breitungsmaßnahmen zu ergreifen, und denjenigen, die entgegengesetzter Auffassung sind,
läuft nach meinem Dafürhalten ins Leere. Beides ist für die Sicherheit unerlässlich. 

98. Während eines Besuchs in Genf im Juni 2006 war ich erfreut darüber, dass die Abrü-
stungskonferenz viel eher bereit zu sein schien, in der Frage eines Arbeitsprogramms voran-
zukommen, als in den Jahren davor. Zum ersten Mal seit zehn Jahren arbeitet die Konferenz
nach einem einvernehmlichen Plan, wobei besondere Anstrengungen unternommen werden,
den Sicherheitsanliegen aller Staaten Rechnung zu tragen. In Genf habe ich die Bedeutung
der Vorschläge Chinas und der Russischen Föderation zur Verhütung der Stationierung von
Waffen im Weltraum gewürdigt und auf die Elemente eines von den Vereinigten Staaten von
Amerika vorgeschlagenen bahnbrechenden Rechtsinstruments aufmerksam gemacht, das
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ein Ende der Herstellung spaltbaren Materials für Rüstungszwecke vorsieht. Ich hoffe, dass
diese Schritte eine neue Phase der Produktivität einleiten.

99. Die IAEO setzt ihre hervorragende Arbeit zur Verifikation und Gewährleistung der
Einhaltung der praktischen Aspekte der Durchführung des Nichtverbreitungs-Vertrags fort.
Die Verleihung des Friedensnobelpreises an den Generaldirektor der IAEO, Mohamed El-
Baradei, im Namen der Organisation war ein weiterer Beweis für die unverzichtbare Rolle,
die er und seine Organisation derzeit wahrnehmen. 

100. Außerdem teile ich erfreut mit, dass der Sicherheitsrat im April 2006 seine Resolution
1540 (2004) verlängerte, mit der alle Mitgliedstaaten aufgefordert werden, wirksame recht-
liche und regulatorische Maßnahmen auf nationaler Ebene zu erlassen und durchzusetzen,
unter anderem um nichtstaatliche Akteure am Erwerb von Massenvernichtungswaffen zu
hindern. 

101. In meinem Bericht "Vereint gegen den Terrorismus" vom April 2006 betonte ich, dass
ein nuklearer, biologischer, chemischer oder radiologischer Terroranschlag wahrscheinlich
verheerende Auswirkungen hätte, und stellte fest, dass der Bioterrorismus – der Missbrauch
biologischer Agenzien und Toxine durch nichtstaatliche Akteure – eine der schwersten, nicht
ausreichend bekämpften Bedrohungen des Friedens und der Sicherheit darstellt. Ich schlug
daher ein Forum vor, das die wichtigsten Interessenträger auf dem Gebiet der Biotechnologie
zusammenbringen und den Anstoß zu einer weltweiten Initiative zur Eindämmung der vom
Missbrauch der Biotechnologie ausgehenden Gefahren geben soll. 

102. Die Verbreitung von Kleinwaffen stellt nach wie vor eine schwere Bedrohung des
Friedens und der Sicherheit in vielen Regionen der Welt dar. Diese Waffen sind zwar klein,
richten jedoch massive Zerstörung an. Im Jahr 2001 verpflichteten sich die Mitgliedstaaten
darauf, umgehend gegen den unerlaubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen vor-
zugehen. Die Verabschiedung eines internationalen Rechtsinstruments zur Identifizierung
und Rückverfolgung unerlaubter Kleinwaffen durch die Generalversammlung im Dezember
2005 stimmt mich hoffnungsvoll. Dagegen bin ich enttäuscht, dass die 2006 abgehaltene
Konferenz der Vereinten Nationen zur Überprüfung der Fortschritte bei der Durchführung
des Aktionsprogramms zu Kleinwaffen zu Ende ging, ohne dass weitere Maßnahmen ver-
einbart wurden. Dennoch gelang es der Konferenz, die internationale Gemeinschaft, die nach
wie vor eindeutig zu dem Aktionsprogramm als dem wichtigsten Rahmen für Maßnahmen
zur Eindämmung des unerlaubten Handels mit diesen Waffen steht, auf diese Frage aufmerk-
sam zu machen.

103. Die verschiedenen Herausforderungen, denen wir uns derzeit gegenübersehen, waren
nie größer, vielfältiger oder – in vielerlei Hinsicht – gefährlicher. Wenn wir beweisen wol-
len, dass wir diesen Herausforderungen gewachsen sind, werden sich alle Mitgliedstaaten
mit einem gemeinsamen Maß an Engagement, innovativem Denken und konkretem Handeln
einbringen müssen. In meiner Vision für die Vereinten Nationen des 21. Jahrhunderts sind
wir zunehmend entschlossen, an drei Fronten – Sicherheit, Entwicklung und Menschenrech-
te – gleichzeitig voranzukommen. Alle diese Fragen sind untrennbar miteinander verbunden,
gerade weil sie voneinander abhängen und einander verstärken. Wir können uns ein Versa-
gen nicht leisten.
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Kapitel IV
Menschenrechte, Herrschaft des Rechts und 
humanitäre Angelegenheiten

Herrschaft des Rechts

104. Die Vereinten Nationen wurden nach einem schrecklichen Krieg ins Leben gerufen,
um sicherzustellen, dass die Beziehungen zwischen den Nationen auf dem Völkerrecht, ein-
schließlich der Menschenrechte und der Würde der menschlichen Person, gründen würden.
Der Begriff der "Herrschaft des Rechts" steht im Mittelpunkt der Tätigkeit und der Mission
der Organisation. Diese Grundsätze gelten auf der internationalen Ebene ebenso wie inner-
halb von Staaten. So wurde in der Millenniums-Erklärung das Bekenntnis aller Staaten zur
Herrschaft des Rechts als wichtigster Rahmen für die Förderung der menschlichen Sicher-
heit und Prosperität bekräftigt.

105. Auf internationaler Ebene hat die bemerkenswerteste Entwicklung des vergangenen
Jahrzehnts im Bereich der internationalen Strafgerichtsbarkeit stattgefunden. Die 1993 be-
ziehungsweise 1994 vom Sicherheitsrat geschaffenen Internationalen Strafgerichtshöfe für
das ehemalige Jugoslawien und Ruanda bildeten die erste Generation solcher Gerichtshöfe
seit der Schaffung des Internationalen Militärgerichtshofs in Nürnberg. Sie stellten den ge-
meinsamen Willen unter Beweis, schwere Verstöße gegen das Völkerrecht nicht ungestraft
zu lassen. Es gilt, auch weiterhin sicherzustellen, dass die beiden Gerichtshöfe wirksam und
effizient auf den Abschluss ihrer Tätigkeit hinarbeiten. Ich lege den Mitgliedstaaten nahe,
uneingeschränkt mit ihnen zusammenzuarbeiten und ihnen angeklagte Personen auf Antrag
zu überstellen.

106. Dass die energische Verfolgung derartiger Verbrechen zu einer akzeptierten Praxis ge-
worden ist, gehört zu den größten und möglicherweise dauerhaftesten Leistungen der Ge-
richtshöfe. In der Tat trugen diese bahnbrechenden Bemühungen zur Schaffung des Sonder-
gerichtshofs für Sierra Leone und der Außerordentlichen Kammern in den Gerichten Kam-
bodschas bei. Beim Aufbau der neuen Gerichtshöfe wandte die Organisation wichtige Lek-
tionen aus den Erfahrungen der beiden erstgenannten Gerichtshöfe an. Anders als bei ihren
Vorgängern sind für beide Gerichtshöfe der zweiten Generation die Beteiligung nationaler
Richter und Ankläger und die Anwendung sowohl des innerstaatlichen Rechts als auch des
Völkerrechts vorgesehen.

107. Zum Jahresende 2005 ersuchte mich der Sicherheitsrat in seiner Resolution 1644
(2005), als Folge des Bombenanschlags vom 14. Februar 2005, bei dem der ehemalige liba-
nesische Ministerpräsident Rafik Hariri und weitere Personen getötet wurden, einen Prozess
zur Schaffung eines Gerichtshofs für Libanon mit internationalem Charakter in die Wege zu
leiten. Das Sekretariat wird, während die Schaffung dieses Gerichtshofs näher rückt, sicher-
stellen, dass er bei seiner Tätigkeit nach den höchsten Maßstäben internationaler Rechtspfle-
ge vorgehen wird. Darüber hinaus verfolgt das Sekretariat derzeit in Burundi gemäß Reso-
lution 1606 (2005) des Sicherheitsrats bei Erörterungen mit den burundischen Behörden
über den rechtlichen Rahmen für eine Kommission für Wahrheit und Aussöhnung sowie ei-
nen Gerichtshof einen Ansatz, der gerichtliche und nichtgerichtliche Rechenschaftsmecha-
nismen vereint. Im Rahmen dieser Bemühungen wird das Sekretariat bestrebt sein, auf den
Erfahrungen der vorangegangenen Gerichtshöfe aufzubauen.
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108. Die Schaffung des Internationalen Strafgerichtshofs im Jahr 2002 war die Verwirkli-
chung langjähriger Bestrebungen, der Straflosigkeit ein Ende zu setzen und mittels der Herr-
schaft des Rechts dafür zu sorgen, dass diejenigen, die das Verbrechen des Völkermords,
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen begehen, sich der Justiz nicht
länger entziehen können. Dieser bedeutende Schritt demonstrierte das Bekenntnis der inter-
nationalen Gemeinschaft zu einem ständigen und universalen Mechanismus, der dafür sorgt,
dass in Bezug auf diese schwersten aller Verbrechen keine Straflosigkeit geduldet wird. Ein-
hundert Mitgliedstaaten sind dem Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs in-
zwischen beigetreten. Wichtig ist, dass das Statut vor der Ausübung internationaler Gerichts-
barkeit ein Tätigwerden der nationalen Justizbehörden vorsieht. Seit 2004 hat der Gerichts-
hof Ermittlungen zu Situationen in der Demokratischen Republik Kongo, Uganda und Dar-
fur eingeleitet, wobei die letztgenannte Situation vom Sicherheitsrat an den Gerichtshof
überwiesen wurde. Ein der Begehung von Kriegsverbrechen verdächtiger kongolesischer
Staatsangehöriger wurde verhaftet und im März 2006 an den Gerichtshof überstellt. Im Ok-
tober 2005 entsiegelte die Vorverfahrenskammer des Gerichtshofs Haftbefehle gegen fünf
hochrangige Anführer der Widerstandsarmee des Herrn wegen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, die seit Juli 2002 in Uganda begangen worden waren.
Die Beteiligung von Mitgliedstaaten am Internationalen Strafgerichtshof zu erweitern, wird
eine weitere Herausforderung auf dem Gebiet der internationalen Rechtspflege sein.

109. Gerechtigkeit, insbesondere die Aufarbeitung von Unrecht in Konflikt- und Postkon-
fliktgesellschaften, ist ein grundlegender Baustein des Friedens. Trotz gegenteiligen Drucks
sollte die internationale Gemeinschaft dafür sorgen, dass Gerechtigkeit und Frieden als kom-
plementäre Erfordernisse angesehen werden. In der Tat dürfen wir niemals zwischen Ge-
rechtigkeit und Frieden wählen, selbst wenn beide Ziele nicht parallel verfolgt werden kön-
nen. Dies ist besonders wichtig, weil wir auch weiterhin fest den Standpunkt vertreten, dass
es für internationale Verbrechen keine Amnestie geben darf.

110. Wie ich in meinem Bericht vom 23. August 2004 an den Sicherheitsrat über Rechts-
staatlichkeit und Aufarbeitung von Unrecht in Konflikt- und Postkonfliktgesellschaften her-
vorgehoben habe, bezieht sich Rechtsstaatlichkeit in diesem Kontext auf einen Ordnungs-
grundsatz, gemäß dem alle Personen, Institutionen und Körperschaften, öffentliche wie pri-
vate, einschließlich des Staates selbst, an Gesetze gebunden sind, die mit den internationalen
Menschenrechtsnormen und -standards im Einklang stehen. Viele Teile des Systems der
Vereinten Nationen arbeiten unterschiedlich intensiv daran, der Herrschaft des Rechts brei-
tere Geltung zu verschaffen, was auch die Unrechtsaufarbeitung in Transitionsprozessen ein-
schließt. Wir haben versucht, zumindest auf dem Gebiet der Friedenskonsolidierung, die Ko-
härenz und Wirksamkeit unserer Maßnahmen zu gewährleisten. Ich bin daher erfreut über
die kürzlich erfolgte Einsetzung der Kommission für Friedenskonsolidierung, die die Staaten
dabei unterstützen wird, die Herrschaft des Rechts in den Unruhegebieten der Welt aufrecht-
zuerhalten.

111. Die Herrschaft des Rechts sollte auch für die Tätigkeit der Organe der Vereinten Na-
tionen gelten. Es freut mich, dass der Sicherheitsrat vor kurzem seine Entschlossenheit be-
kräftigt hat, dafür Sorge zu tragen, dass faire und klare Verfahren vorhanden sind, die die
Aufnahme von Personen und Einrichtungen in Sanktionslisten und ihre Streichung von die-
sen Listen sowie die Gewährung von Ausnahmen aus humanitären Gründen regeln.

112. Im Jahr 2004 verwies ich in einer Rede vor der Generalversammlung auf die Notwen-
digkeit, die Herrschaft des Rechts überall auf der Welt wiederherzustellen und auszuweiten.
Ich charakterisierte sie als einen Rahmen, in dem nicht Macht vor Recht, sondern Recht vor
Macht geht. Ich wies darauf hin, dass die Herrschaft des Rechts rund um die Welt in Gefahr
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ist, da an allzu vielen Orten die Gesetze missachtet werden. Die Vereinten Nationen als Gan-
zes und jeder einzelne ihrer Mitgliedstaaten müssen sich darauf verpflichten, auf allen Ebe-
nen und in allen Situationen die Rechtsgrundsätze zu befolgen und zu fördern, auf denen un-
sere Organisation gründet.

Menschenrechte

113. In den vergangenen 10 Jahren haben die Menschenrechte in der Tätigkeit der Verein-
ten Nationen eine beträchtliche und willkommene Aufwertung erfahren. Die Millenniums-
Erklärung und das Ergebnis des Weltgipfels 2005 bekräftigten die grundlegende Prämisse,
dass die Menschenrechte eine tragende Säule und die geteilte Verantwortung des gesamten
Systems der Vereinten Nationen darstellen.

114. Die systematische Berücksichtigung aller Menschenrechte, einschließlich des Rechts
auf Entwicklung, als handlungsleitendes Prinzip ist Kernbestandteil der seit 1997 von mir
eingeleiteten Reihe von Initiativen zur Reform der Vereinten Nationen. Ein wichtiger Ar-
beitsschwerpunkt des OHCHR ist die Stärkung der Verbindungen zwischen der normativen
und der operativen Tätigkeit des Systems der Vereinten Nationen. Dabei wurden in vielen
Bereichen im gesamten System Fortschritte erzielt. Aufbauend auf diesen Fortschritten plä-
dierte ich in meinen Berichten von 2002 und 2005 über die Reform der Vereinten Nationen
dafür, die Mitgliedstaaten bei ihren Bemühungen um den Aufbau stärkerer nationaler Syste-
me zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte gezielter zu unterstützen. Auf dem
Weltgipfel 2005 wurde in bisher nicht dagewesenem Maße politische Unterstützung dafür
ausgesprochen, die Hohe Kommissarin und ihr Amt verstärkt dazu zu befähigen, die Förde-
rung und den Schutz der Menschenrechte in nationale Politik einzubinden.

115. Auf dem Weltgipfel nahmen die Mitgliedstaaten meinen Vorschlag an, einen von der
Generalversammlung direkt gewählten, auf einer Ebene mit dem Sicherheitsrat und dem
Wirtschafts- und Sozialrat angesiedelten Menschenrechtsrat zu schaffen, um den Menschen-
rechten den ihnen gebührenden Stellenwert innerhalb des Systems zu verschaffen. Im März
2006 verabschiedete die Generalversammlung eine Resolution zur Einrichtung des Rates,
der damit die Menschenrechtskommission ablöste. Eine der Aufgaben des Rates wird es
sein, in regelmäßigen Abständen über einen Mechanismus zur universellen regelmäßigen
Überprüfung die Erfüllung der von allen Ländern eingegangenen Verpflichtungen auf dem
Gebiet der Menschenrechte zu prüfen. Die 47 Mitglieder des Rates wurden am 9. Mai 2006
gewählt und verpflichteten sich, mit dem Rat uneingeschränkt zusammenzuarbeiten und den
höchsten Ansprüchen auf dem Gebiet der Förderung und des Schutzes der Menschenrechte
gerecht zu werden. Zusammen mit vielen weiteren Würdenträgern hielt ich am 19. Juni 2006
auf der Eröffnungssitzung der ersten Tagung eine Rede. Zu den wichtigen Beschlüssen, die
der Rat fasste, gehörte die Verabschiedung des Internationalen Übereinkommens zum
Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen und der Erklärung der Vereinten Natio-
nen über die Rechte der indigenen Völker. Er beschloss außerdem, zwei intersessionale of-
fene zwischenstaatliche Arbeitsgruppen einzusetzen: die eine zur Ausarbeitung der Modali-
täten des Mechanismus zur universellen regelmäßigen Überprüfung, die andere zur Formu-
lierung konkreter Empfehlungen zur Frage der Überprüfung und erforderlichenfalls Verbes-
serung und Straffung aller Mandate, Mechanismen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten mit
dem Ziel, das System der besonderen Verfahren, der sachverständigen Beratung und der Be-
schwerdeverfahren aufrechtzuerhalten.

116. Mit dem Ergebnis des Weltgipfels 2005 akzeptierten alle Regierungen in klarer und
eindeutiger Weise die gemeinsame internationale Verantwortung für den Schutz der Bevöl-
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kerung vor Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischer Säuberung und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit. Zum ersten Mal überhaupt bekundeten die Mitgliedstaaten die Bereitschaft,
zu diesem Zweck rechtzeitig und entschieden kollektive Maßnahmen unter Einschaltung des
Sicherheitsrats zu ergreifen, falls friedliche Mittel sich als unzureichend erweisen und die
nationalen Behörden beim Schutz der Bevölkerung offenkundig versagen sollten. Mit dem
Beschluss haben die Vereinten Nationen ihr Versprechen eines "Nie wieder!" erneuert, doch
müssen wir unseren Worten die echte Bereitschaft zum Handeln folgen lassen.

117. Im Anschluss an meinen Bericht "In größerer Freiheit" gab die Hohe Kommissarin für
Menschenrechte im Mai 2005 ihren Aktionsplan heraus, in dem sie ihre übergreifende Vi-
sion der künftigen Ausrichtung der Tätigkeit des OHCHR vorstellte. Anfang 2006 legte sie
ihren ersten zweijährlichen strategischen Managementplan vor. Darin ist ausgeführt, wie das
OHCHR die in ihrem Aktionsplan vorgegebene Vision umzusetzen beabsichtigt, und es wird
ein umfassender Überblick über die künftigen Arbeitsschwerpunkte des OHCHR und die da-
für erforderlichen Ressourcen gegeben. Im Herbst 2005 unterstützte die Generalversamm-
lung die Umsetzung des neuen Plans mit ihrem Beschluss, den ordentlichen Haushalt des
Amtes im Laufe von fünf Jahren zu verdoppeln. Für den Zweijahreshaushalt 2006-2007 be-
deutet dies die Schaffung von 91 zusätzlichen Stellen und die Verfügbarmachung zusätzli-
cher Mittel in Höhe von 20 Millionen Dollar.

118. In dem Aktionsplan wird die Aufmerksamkeit auf eine Reihe von Umsetzungsdefizi-
ten vor Ort gelenkt und auf die Notwendigkeit verwiesen, dass das OHCHR und das System
der Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit den Ländern konzertierte Maßnahmen er-
greifen, um diese Defizite zu überwinden und so die Menschenrechte wirksam zu schützen
und zu verwirklichen. Das von mir als Folgemaßnahme zu meinem Bericht von 2002 "Stär-
kung der Vereinten Nationen: Eine Agenda für weitere Veränderungen" eingerichtete "Maß-
nahme 2"-Programm wird unter der Leitung des OHCHR und unter Beteiligung der Mitglie-
der der Gruppe der Vereinten Nationen für Entwicklungsfragen und des Exekutivausschus-
ses für humanitäre Angelegenheiten durchgeführt. Im Zuge der verstärkten Durchführung
dieses Programms auf Landesebene wird der Lenkung der umfassenderen Maßnahmen des
Systems der Vereinten Nationen auf Landesebene erhöhte Aufmerksamkeit gelten müssen,
damit sie wirksam zum stärkeren Ausbau nationaler Kapazitäten zur Gewährleistung eines
effektiveren und dauerhafteren Schutzes der Menschenrechte beitragen können.

119. Die Vertragsorgane erzielten Fortschritte bei der Harmonisierung ihrer Arbeitsmetho-
den und der Prüfung von Mitteln und Wegen, wie sie den Vertragsstaaten bei der Erfüllung
ihrer sachlichen Verpflichtungen und ihrer Berichtspflichten behilflich sein können. Die
Leitlinien für ein gemeinsames Grundlagendokument liegen nun vor und können von den
Vertragsstaaten angewandt werden. Im März 2006 erstellte die Hohe Kommissarin ein Kon-
zeptpapier, in dem der in dem Aktionsplan enthaltene Vorschlag zur Schaffung eines einheit-
lichen ständigen Vertragsorgans näher ausgeführt wird. Dieses Papier dient als Grundlage
für die Sondierung verschiedener Reformmaßnahmen.

120. Die Mechanismen für besondere Verfahren erfüllten eine wichtige Rolle beim Schutz
der Menschenrechte. Im Zeitraum von September 2005 bis Juni 2006 unternahmen die Man-
datsträger Ermittlungsmissionen in über 40 Ländern. Im selben Zeitraum schickten sie über
900 Mitteilungen betreffend nahezu 2.500 Einzelpersonen in 125 Länder aller Weltregionen.
Außerdem unternahmen sie eine Reihe bahnbrechender Studien auf den mit ihren jeweiligen
Mandaten zusammenhängenden Themengebieten.

121. Im Einklang mit meinem Reformprogramm und dem Aktionsplan der Hohen Kommis-
sarin verstärkt das OHCHR derzeit sein Engagement auf Landesebene und baut seine Feld-
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missionen aus. Im Jahr 2005 eröffnete das Amt drei neue Büros in Nepal, Guatemala und
Uganda.

122. Das OHCHR-Büro in Nepal verfügt über ein umfassendes Mandat zum Schutz und zur
Förderung der Menschenrechte, das Überwachungstätigkeiten im ganzen Land einschließt.
Während der Demonstrationen und Proteste im April 2006 dokumentierten OHCHR-Über-
wachungsteams im ganzen Land die Ereignisse, trugen zur Abschreckung von Gewalt bei
und besuchten über eintausend Inhaftierte. Durch seine Regionalbüros im ganzen Land und
seine Überwachung auf der Straße war das OHCHR in einer einzigartigen Position, um vor
Ort zum Schutz der Menschenrechte beizutragen.

123. Vor dem Hintergrund der gewaltsamen Zwischenfälle in Timor-Leste im April und im
Mai 2006 ersuchte die Regierung Timor-Lestes die Vereinten Nationen um die Einsetzung
einer unabhängigen Kommission zur Untersuchung der Zwischenfälle. Daraufhin beauftrag-
te ich die Hohe Kommissarin mit der Einrichtung und Unterstützung einer unabhängigen
Sonderuntersuchungskommission für Timor-Leste. Die Mitglieder der Kommission haben
ihre Arbeit im Juli 2006 aufgenommen und werden mir im Oktober 2006 Bericht erstatten.

124. In meinem Bericht von 2005 "In größerer Freiheit" vertrat ich die Ansicht, dass die
Menschenrechte neben der Entwicklung und der Sicherheit die dritte Säule der Tätigkeit der
Organisation bilden. Die Sache der Menschenrechte ist in eine neue Phase eingetreten – eine
Phase der Durchführung. Die im vergangenen Jahr beschlossenen sowie die noch im Gang
befindlichen Reformen spiegeln diese Entwicklung wider und werden die Vereinten Natio-
nen besser zur Erfüllung dessen rüsten, was ihre Charta verheißt.

Demokratie und gute Regierungsführung

125. Im vergangenen Jahrzehnt waren beträchtliche Fortschritte im Bereich der demokrati-
schen Regierungsführung zu verzeichnen. Inzwischen sind mehr Regierungen als je zuvor in
der Geschichte aus kompetitiven Wahlen hervorgegangen. Dies ist ein bedeutender Fort-
schritt für die Menschenrechte, die Freiheit und die Wahlmöglichkeiten. Die umfassende Be-
teiligung der Öffentlichkeit und Wahlen, in denen mehrere Parteien gegeneinander antreten,
sind eine grundlegende Voraussetzung für die Ermächtigung der Armen und die Herbeifüh-
rung dauerhafter Friedensregelungen; sie reichen jedoch allein nicht aus.

126. Im vergangenen Jahr fanden in Postkonfliktländern mehrere Wahlen statt, die als Mei-
lensteine anzusehen sind. Die Vereinten Nationen spielten eine Schlüsselrolle bei der Ge-
währung von Wahlhilfe in Afghanistan, Burundi, Côte d'Ivoire, der Demokratischen Repu-
blik Kongo, Haiti, Irak, Liberia und Palästina – bei der Wählerregistrierung, der Verwaltung
von Wahllokalen, der Erleichterung der Aufstellung von Wahlgesetzen und der Stärkung un-
abhängiger Wahlkommissionen. Ein bedeutendes Ergebnis der ersten Parlamentswahlen zur
249 Sitze umfassenden Wolesi Jirga ("Haus des Volkes") im September 2005 in Afghanistan
war die Wahl von 68 Frauen. Mit einem geschätzten Kostenaufwand von 432 Millionen Dol-
lar führten die Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo ihr ambitionier-
testes Wahlhilfeprogramm überhaupt durch. In diesem Land, das sich auf dem Weg aus einer
ausgedehnten Krisenphase befand, hatten seit 1965 keine Mehrparteienwahlen mehr stattge-
funden. Die komplizierte politische Lage und Wahlsituation in Côte d'Ivoire führte zu einer
neuen Form von Wahlhilfe der Vereinten Nationen: die Ernennung eines Hohen Beauftrag-
ten für die Wahlen mit dem Auftrag, die Herbeiführung von Lösungen zur Beilegung von
Differenzen in Bezug auf die Wahlen zu erleichtern.
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127. Darüber hinaus waren die Vereinten Nationen Dutzenden von Ländern behilflich, die
um Beratung oder Unterstützung bei routinemäßigeren Verfahren der Wahlverwaltung er-
suchten, beispielsweise durch die Ausbildung berufsmäßiger Wahlbeamter, die Gewährung
von Hilfe bei der Beilegung von Wahlstreitigkeiten, die Erteilung von Rat bei der Ausarbei-
tung von Wahlsystemen, die Unterstützung von Programmen zur Wähleraufklärung, die
Ausbildung von Journalisten auf dem Gebiet der Wahlkampfberichterstattung und die Er-
mittlung der Kosten für Wählerregistrierungs- und Stimmabgabeverfahren.

128. Trotz dieser positiven Entwicklungen bleiben noch viele große Herausforderungen be-
stehen. Die Organisation von alle Seiten einschließenden und kompetitiven Wahlen ist nur
ein Schritt – wenn auch ein notwendiger – für den Aufbau der Demokratie. Wahlen wecken
die Erwartung, dass Regierungsinstitutionen und -prozesse auf die Bedürfnisse und Anliegen
aller Bürger, einschließlich der Armen und Marginalisierten, eingehen werden. Um diese
Hoffnungen zu erfüllen, hat sich die Arbeit der Vereinten Nationen in den vergangenen 10
Jahren allmählich von dem traditionellen Schwerpunktbereich der öffentlichen Verwaltung
auf neue Herausforderungen auf dem Gebiet der demokratischen Regierungsführung verla-
gert.

129. Zur Stärkung der Bemühungen, die Regierungen, zivilgesellschaftliche und nichtstaat-
liche Akteure sowie regionale und internationale Organisationen zum Aufbau und zur Festi-
gung der Säulen der Demokratie unternehmen, wurde auf dem Weltgipfel im September
2005 die Einrichtung des Demokratiefonds der Vereinten Nationen beschlossen. Bislang
sind Mittelzusagen beziehungsweise Beiträge für den Fonds in Höhe von 49 Millionen Dol-
lar eingegangen. Der Fonds wird Projekte finanzieren, die darauf gerichtet sind, die Zivilge-
sellschaft zu stärken, die Rechtsstaatlichkeit zu fördern, die Mitwirkung der Öffentlichkeit
zu erhöhen und zu gewährleisten, dass die Menschen ihre demokratischen Rechte ausüben
können.

130. Die Vereinten Nationen arbeiten heute gemeinsam mit den Ländern darauf hin, dass
Parlamente wirksam und repräsentativ sind, die Menschenrechte geachtet werden, Richter
fair und unparteiisch sind, die Medien unabhängig und frei sind und Entscheidungsprozesse
lokalen Anliegen gerecht werden. Demokratische Partizipation und der Aufbau staatlicher
Kapazitäten müssen Hand in Hand gehen. Geben Bürger ihre Stimme ab, erfahren aber keine
echte Verbesserung in ihrem täglichen Leben, so besteht die Gefahr ihrer Desillusionierung.
Wenn Regierungen gestärkt werden, dem Volk aber keine Rechenschaft ablegen, profitieren
unter Umständen einige wenige, die Mehrzahl jedoch nicht. Die Bewältigung dieser langfri-
stigen doppelten Herausforderung steht im Mittelpunkt der von den Vereinten Nationen un-
ternommenen Bemühungen zur Stärkung der demokratischen Regierungsführung.

131. Zu diesem Zweck erbringen die Vereinten Nationen ein breites Spektrum von Dien-
sten, erteilen Politikberatung und gewähren technische Hilfe mit dem Ziel, die Justizsysteme
und die Menschenrechte, die parlamentarische Repräsentation, die Verwaltungsführung auf
lokaler Ebene und die Dezentralisierung, die Bemühungen zur Reform der öffentlichen Ver-
waltung und zur Bekämpfung der Korruption, die Gleichstellung der Geschlechter, die elek-
tronische Verwaltung und den Zugang zu Informationen, die Zivilgesellschaft und die öf-
fentliche Meinung zu stärken. Im Rahmen dieser Programme arbeiten die Vereinten Natio-
nen eng mit vielen Partnern und Geberorganisationen sowie parlamentarischen Netzwerken,
zivilgesellschaftlichen Organisationen und anderen Einrichtungen zusammen.

132. Die Parlamente können eine entscheidende Rolle übernehmen, wenn sie als Bindeglied
zwischen Bürger und Staat fungieren und Konflikte mindern. Die Vereinten Nationen haben
sich in mehr als 50 Ländern, insbesondere in westafrikanischen und arabischen Staaten, um
die Stärkung dieser Institutionen bemüht. Die Dezentralisierung der Regierungs- und Ver-
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waltungsführung ist auch für die Erbringung von Dienstleistungen und die Erreichung der
Millenniums-Entwicklungsziele wichtig. Zur Verbesserung der Gemeinwesen und zur Ver-
ringerung der Armut ist es erforderlich, die Verwaltung des öffentlichen Sektors effizient
und bedürfnisorientiert zu gestalten und die Korruption zu beseitigen.

133. Die Internationale Konferenz der neuen oder wiederhergestellten Demokratien ist ein
Forum, das mit den Vereinten Nationen zusammenarbeitet und sich besonders dafür eignet,
die Demokratie in ungefähr 120 Entwicklungsländern und entwickelten Ländern zu unter-
stützen. Im Oktober 2006 findet die sechste Konferenz in Doha und somit erstmals in der ara-
bischen Welt statt. Zusammen mit der Konferenz arbeitet auch die Gemeinschaft der Demo-
kratien mit den Vereinten Nationen zusammen, um der demokratischen Regierungsführung
innerhalb der internationalen Gemeinschaft breitere Akzeptanz zu verschaffen.

134. Im vergangenen Jahrzehnt waren in vielen Ländern, darunter in einigen der ärmsten
Nationen der Welt, bedeutende Fortschritte beim Aufbau effektiver demokratischer Institu-
tionen zu verzeichnen. Die Vereinten Nationen haben in erheblichem Maße zu diesen Ent-
wicklungen beigetragen. In vielen Ländern bedarf es jedoch weiterer qualitativer Verbesse-
rungen im Bereich der demokratischen Regierungsführung, und in einigen Ländern ist der
demokratische Fortschritt zum Stillstand gekommen und sogar zurückgerollt worden. Wenn
das Engagement und die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft nicht bis weit über
den Wahltag hinaus gewährleistet werden, kann es sein, dass Wahlen nur leere Versprechun-
gen bringen und weder die demokratische Regierungsführung noch die menschliche Ent-
wicklung Bestand haben werden.

Humanitäre Angelegenheiten

135. Die Bereitstellung dringend benötigter humanitärer Hilfe für Gemeinwesen, die durch
gewaltsame Konflikte oder Naturkatastrophen verwüstet wurden, ist ein konkreter Ausdruck
der von den Vereinten Nationen eingegangenen Verpflichtung zur Rettung von Menschen-
leben und zur Linderung von Leid. Die Gewährung von Nothilfe stellt die erste Stufe der
Entwicklung dar; sie hilft gefährdeten Bevölkerungsgruppen dabei, Katastrophen zu überle-
ben und schrittweise ihre Eigenständigkeit wiederzugewinnen. In den letzten 10 Jahren ha-
ben die humanitären Hilfsorganisationen Millionen und Abermillionen von Zivilpersonen,
die tragischerweise auch weiter die Hauptopfer von Konflikten und bürgerkriegsähnlichen
Auseinandersetzungen sind, Hilfe und Schutz gewährt. Es ereignen sich heute weltweit meh-
rere Krisen auf einmal; dabei stellen der Zugang für die humanitäre Hilfe und die Unsicher-
heit eine zunehmende Herausforderung dar, insbesondere in schwachen oder scheiternden
Staaten. 1996 erließen die Vereinten Nationen 13 konsolidierte Beitragsappelle zur Mobili-
sierung von Hilfsgeldern in Höhe von insgesamt 1,8 Milliarden Dollar zu Gunsten von 17
Millionen Menschen in Krisenregionen auf der ganzen Welt. 10 Jahre später wurde mit sol-
chen Appellen um die Bereitstellung von 4,7 Milliarden Dollar zur Finanzierung von 18 hu-
manitären Programmen zu Gunsten von 31 Millionen Menschen in 26 Ländern ersucht.

136. In dem Bemühen, die Kohärenz und die Wirksamkeit der humanitären Maßnahmen
insgesamt zu erhöhen, wurde die Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten als Teil mei-
nes Reformprogramms des Jahres 1998 zum Amt für die Koordinierung humanitärer Ange-
legenheiten umgestaltet. Das Mandat wurde um die Aufgaben der Koordinierung humanitä-
rer Antwortmaßnahmen, der Politikentwicklung und der Vertretung humanitärer Interessen
erweitert. Im vergangenen Jahrzehnt haben die Vereinten Nationen die interinstitutionelle
Koordinierung intensiviert, die Koordinierung auf Feldebene verbessert und die Anstren-
gungen zur Mobilisierung von Ressourcen verstärkt.
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137. Wie ich in meinem Bericht "In größerer Freiheit" feststellte, kann kein Land, sei es
schwach oder stark, gegen vom Menschen oder von der Natur ausgehende, grenzüberschrei-
tende Bedrohungen abgeschottet oder gefeit bleiben. Mehr als je zuvor benötigen wir heute
eine neu belebte, wirksame und rechenschaftspflichtige Weltorganisation, die den humani-
tären Herausforderungen der Zukunft begegnen kann. Zu diesem Zweck leiteten die Verein-
ten Nationen 2005 eine umfassende Reform des globalen humanitären Systems ein, die für
einige der hilfsbedürftigsten und ärmsten Gemeinwesen der Welt bereits lebensrettende
Früchte getragen hat.

Humanitäre Erfolge

138. Im Jahr 2005 leiteten die Vereinten Nationen eine Reihe von Reformen zur Stärkung
des globalen humanitären Systems mit dem Ziel ein, eine berechenbarere, besser koordinier-
te, effizientere und wirksamere Reaktion zu gewährleisten. Im März 2006 richtete ich den
Zentralen Fonds für die Reaktion auf Notsituationen ein, der zu den ersten Reformvorschlä-
gen zählte, die auf dem Weltgipfel 2005 angekündigt wurden und der eine entscheidende
Verbesserung der Reaktionskapazität der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der humanitä-
ren Hilfe darstellt. Bislang haben mehr als 40 Geber 264 Millionen Dollar für den neuen
Fonds zugesagt, mit dem der frühere Zentrale revolvierende Nothilfefonds zusätzlich zu der
bereits vorhandenen Darlehenskomponente von 50 Millionen Dollar um eine Zuschussfazi-
lität von bis zu 450 Millionen Dollar erweitert wurde.

139. Mittels des Fonds können die Organisationen der Vereinten Nationen ihre Hilfseinsät-
ze jetzt im frühesten Stadium einer Krise rasch in Gang setzen, wenn die meisten Menschen-
leben in Gefahr sind und der Mittelbedarf am dringendsten ist. Durch die Zweckbindung ei-
nes Drittels seiner Mittel für grundlegende lebensrettende Aktivitäten in chronisch vernach-
lässigten Krisengebieten beseitigt der Fonds außerdem einige der derzeit bestehenden Un-
gleichgewichte bei der Finanzierung humanitärer Maßnahmen. Der vor fünf Monaten
eingerichtete Fonds hat bislang an 10 Organisationen mehr als 100 Millionen Dollar für
mehr als 150 Projekte in 20 Ländern, zumeist in Afrika, vergeben. Vor allem aber hat der
Fonds dazu beigetragen, Menschenleben zu retten und das Leid von Millionen zu lindern.

140. Das zweite Reformelement betrifft die Notwendigkeit, die Rechenschaftspflicht zu
verbessern und die Reaktionsmaßnahmen berechenbarer zu machen. In Anbetracht der
Überbeanspruchung der humanitären Mittel, der auf mehreren Kontinenten gleichzeitig
stattfindenden Krisen und der immer größeren Zahl von Hilfsakteuren im Feld ist die Koor-
dinierung der Hilfsmaßnahmen kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Das neu eingeführ-
te Konzept der Ernennung federführender Organisationen für Schlüsselbereiche ("cluster
leadership") erhöht auf systematische Weise die Berechenbarkeit der Maßnahmen, indem
die Rollen und Aufgaben innerhalb der Organisationen der Vereinten Nationen in neun
Schlüsselbereichen, von der Soforthilfe bis zum raschen Wiederaufbau, klar festgelegt wer-
den, und trägt so dazu bei, die Deckungslücken beim Hilfsbedarf zu schließen.

141. Das dritte Element der Reform des humanitären Systems unterstreicht die Notwendig-
keit einer stärkeren Vertretung der Vereinten Nationen auf Landesebene, wie vom Wirt-
schafts- und Sozialrat gebilligt und im Ergebnis des Weltgipfels 2005 bekräftigt. 

Humanitäre Maßnahmen: Ergebnisse

142. Im Jahr 2005 nahmen Häufigkeit und Schwere von Naturkatastrophen weltweit zu.
Vom Tsunami im Indischen Ozean Ende 2004 bis zum Erdbeben in Südasien im Oktober
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waren die humanitären Organisationen der Vereinten Nationen bei der Gewährung von Not-
hilfe an alle Hilfsbedürftigen bis aufs Äußerste belastet.

143. Zur Deckung des weltweiten Hilfs- und Schutzbedarfs erließen die Vereinten Nationen
2006 einen konsolidierten humanitären Beitragsappell zur Mobilisierung von 4,7 Milliarden
Dollar für die Finanzierung von 18 Programmen zu Gunsten von 31 Millionen Menschen in
26 Ländern. Bis zur Jahresmitte standen 35 Prozent der erbetenen Mittel zur Verfügung. Bei
dem konsolidierten Appell von 2005 sollten Mittel in Höhe von fast 6 Milliarden Dollar zu
Gunsten von 30 Millionen Menschen in 29 Ländern aufgebracht werden; bis zum Jahresende
waren 67 Prozent dieser Mittel eingegangen.

144. Im vergangenen Jahr gewährten die humanitären Organisationen der Vereinten Natio-
nen Nahrungsmittelhilfe für 97 Millionen Menschen in 82 Ländern, darunter 6,5 Millionen
in Sudan, impften über 30 Millionen Kinder in Notsituationen gegen Masern, unterstützten
Hunderte von Gesundheitseinrichtungen, verschafften Hunderttausenden von Menschen Zu-
gang zu Notunterkünften, geeignetem Land, einwandfreiem Trinkwasser und Abwasserent-
sorgung, richteten Hunderte von Notunterrichtsstätten ein, gewährten rund 20 Millionen
Flüchtlingen und Vertriebenen Schutz und Hilfe und unterstützten Kinderschutzmaßnahmen
in rund 150 Ländern. 

Naturkatastrophen 

145. Während die Überwindung der Tsunami-Tragödie und die Bemühungen um einen bes-
seren Wiederaufbau rasch voranschritten, hatten die humanitären Akteure im Jahr 2005 alle
Mühe, einem 18-prozentigen Anstieg der Zahl der Naturkatastrophen großen Ausmaßes ge-
recht zu werden. 157 Millionen Menschen waren von diesen Naturkatastrophen betroffen,
und 92.000 kamen dabei ums Leben. Wie immer waren arme Gemeinwesen am meisten ge-
fährdet und am wenigsten in der Lage, dem Zerstörungspotenzial der Natur zu widerstehen.

146. Mehr als 96 Prozent der im Jahr 2005 von Naturkatastrophen betroffenen Menschen
waren Überschwemmungen, Dürren und Wirbelstürmen ausgesetzt. Siebenundzwanzig tro-
pische Stürme, von denen dreizehn Orkanstärke erreichten, richteten in zwölf Ländern Ver-
heerungen an, bei denen mehr als 1.000 Menschen getötet und Hunderttausende vertrieben
wurden.

147. Erdbeben, Vulkanausbrüche und Tsunamis waren die tödlichsten Naturgefahren des
vergangenen Jahres. Die schlimmste Tragödie ereignete sich im Oktober 2005, als ein mas-
sives Erdbeben in Südasien mehr als 73.000 Tote und 69.400 Verletzte forderte und 3,3 Mil-
lionen Menschen obdachlos zurückließ. Trotz beispielloser logistischer Probleme und des
rauen Wetters im Himalaja wurden im Rahmen der Hilfsmaßnahmen mehr als 3 Millionen
Menschen mit winterfesten Notunterkünften, medizinischer Versorgung, Nahrung, Trink-
wasser und Sanitärversorgung unterstützt.

148. Am Horn von Afrika haben wiederkehrende Dürrezyklen die Ernährungsunsicherheit
verschärft; 15 Millionen Menschen sind davon betroffen. Im April 2006 erließ ich für die Re-
gion am Horn von Afrika einen Beitragsappell zur Deckung des Soforthilfebedarfs von mehr
als 8 Millionen Menschen sowie zur Bekämpfung der tieferen Ursachen der Anfälligkeit.
Bislang wurde dem Appell um Nothilfegelder in Höhe von 855 Millionen Dollar zu weniger
als 40 Prozent entsprochen.
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Flüchtlinge und Vertriebene

149. 2005 ging die Zahl der Flüchtlinge im fünften Jahr in Folge zurück, während die Zahl
neuer Flüchtlinge zum Jahresende auf dem niedrigsten Stand seit fast 30 Jahren lag. Welt-
weit beträgt die Zahl der von den Vereinten Nationen registrierten Flüchtlinge jetzt 12,7 Mil-
lionen (davon 4,3 Millionen Palästinaflüchtlinge im besetzten palästinensischen Gebiet so-
wie in Jordanien, Libanon und der Syrischen Arabischen Republik). Hunderttausende von
Menschen, die aus Afghanistan, Burundi und Liberia fliehen mussten, konnten wieder in ihre
Heimatländer zurückkehren.

150. Leider ist die Zahl der Binnenvertriebenen erheblich angestiegen. Weltweit gibt es auf
Grund von Gewalt und bewaffneten Konflikten nach wie vor etwa 23 Millionen Vertriebene.
Millionen weitere Menschen wurden durch Naturkatastrophen zu Vertriebenen.

Komplexe Notsituationen

151. Die Konflikte in der Demokratischen Republik Kongo, Sudan, Nord-Uganda und an-
deren Gebieten fordern weiter Hunderttausende von Menschenleben, nehmen den Menschen
Boden und Eigentum, zerstören Lebensgrundlagen und schüren Instabilität. Die regionale
Ausbreitung lokaler Konflikte in Tschad und Nord-Uganda stellt die humanitären Einsätze
vor Herausforderungen; ein Gleiches gilt für Fragen des Zugangs und der Sicherheit.

152. In Darfur, wo derzeit der weltgrößte Hilfseinsatz im Gange ist, mühen sich rund 13.000
Mitarbeiter humanitärer Organisationen trotz täglicher entsetzlicher Gewalttaten und Drang-
salierungen, 3 Millionen Not leidenden Menschen – der Hälfte der Bevölkerung Darfurs –
Hilfe zu leisten. In weiten Teilen West- und Nord-Darfurs droht der beschränkte Zugang
Hunderttausende von Zivilpersonen von humanitärer Überlebenshilfe abzuschneiden. Die
gesamten verfügbaren Finanzmittel reichen nicht aus, um den massiven humanitären Bedarf
der Region zu decken. 

153. Auch in der Demokratischen Republik Kongo, wo 3,9 Millionen Menschen während
des Bürgerkriegs Hunger und Krankheiten zum Opfer gefallen sind, besteht ein akuter Be-
darf an humanitärer Hilfe. Nach wie vor sterben täglich 1.200 Menschen – jedes halbe Jahr
so viele wie bei der Tsunami-Katastrophe. Trotz dieser düsteren Zahlen gingen 2005 im Rah-
men des humanitären Beitragsappells für das Land lediglich 51 Prozent des angemeldeten
Mittelbedarfs in Höhe von 212 Millionen Dollar ein.

154. Wie uns in Darfur nur allzu deutlich vor Augen geführt wird, kann humanitäre Hilfe
politische Lösungen weder ersetzen noch politische Tatenlosigkeit rechtfertigen. Wir müs-
sen sowohl an den Symptomen als auch an den Ursachen von Krisen ansetzen, wenn wir die
Flut menschlichen Leids eindämmen wollen.

Der künftige Kurs: Humanitäre Herausforderungen 

155. Obwohl bei der Stärkung unseres globalen humanitären Systems erhebliche Fortschrit-
te erzielt wurden, müssen wir unsere Aufmerksamkeit vermehrt auf den Schutz von Zivil-
personen und die Sicherung des Asylzugangs richten. Nach wie vor werden Tausende von
Frauen wie selbstverständlich vergewaltigt und geschändet und wehrlose Zivilpersonen ge-
tötet. Wir benötigen eine früher einsetzende Konfliktvermittlung, einen erweiterten Zugang
für humanitäre Helfer und vor allem gut ausgebildete und finanzierte Friedenssicherungs-
kräfte mit einem robusten Mandat zum Schutz von Zivilpersonen.
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156. Die verbreiteten Ungleichgewichte bei der Finanzierung halten unvermindert an; bei
einigen vernachlässigten Krisen werden kaum 20 Prozent des Mittelbedarfs gedeckt. Außer-
dem müssen wir die Finanzierung humanitärer Maßnahmen beschleunigen, damit die Hilfs-
gelder dann ankommen, wenn sie die größte Wirkung erzielen. Derzeit gehen nach Blitzap-
pellen der Vereinten Nationen im Durchschnitt nur 16 Prozent der benötigten Mittel im kri-
tischen ersten Monat einer Krise ein.

157. Humanitäre Krisen fordern einen schrecklichen Zoll von Kindern, die in ernster Gefahr
sind, Opfer von Gewalt, Ausbeutung und Missbrauch zu werden und zu bewaffneten Kräften
eingezogen zu werden. Jedes Jahr sterben Hunderttausende von Kindern an Mangelernäh-
rung, Hunger und vermeidbaren Krankheiten.

158. Im vergangenen Jahrzehnt war die Zahl der von Katastrophen betroffenen Menschen
dreimal so hoch wie in den 70er Jahren. Der Klimawandel zwingt uns, unsere Maßnahmen
zur Verringerung des Katastrophenrisikos und zur Vorbereitung auf Katastrophenfälle mit
Hilfe interinstitutioneller Anstrengungen im Bereich der Frühwarnung und Notfallplanung
zu verstärken.

159. Die Notwendigkeit einer Reform und Stärkung des globalen humanitären Systems war
noch nie offenkundiger oder dringender. Wir müssen zusammenarbeiten und die Großzügig-
keit, die Kraft und die Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft nutzen, um die drängendsten
humanitären Herausforderungen unserer Zeit anzugehen. Die Millenniums-Entwicklungs-
ziele stellen eine gemeinsame Vision zur Bewältigung einiger dieser Herausforderungen dar.
Für unsere Generation gibt es kein wichtigeres und erstrebenswerteres Ziel. Nutzen wir diese
Chance, denn es geht um Menschenleben.
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Kapitel V
Stärkung der Vereinten Nationen

Der zwischenstaatliche Apparat

160. Wie ich bei verschiedenen Gelegenheiten bereits festgestellt habe, müssen die Verein-
ten Nationen angesichts der sich weltweit vollziehenden Veränderungen den Prozess der Er-
neuerung und Anpassung fortsetzen. Die Anstrengungen, die Vereinten Nationen zu einem
wirksameren Werkzeug des kollektiven Willens ihrer Mitglieder zu machen, sind für die
Menschen überall auf der Welt, die sich um Hilfe bei der Beseitigung der Armut, der Wah-
rung des Friedens, der Milderung humanitärer Notlagen und dem Schutz der Menschenrech-
te an die Organisation wenden, von höchster Bedeutung. Auf dem Millenniums-Gipfel im
Jahr 2000 erkannten die Mitgliedstaaten klar an, dass alle Hauptorgane der Vereinten Natio-
nen reformbedürftig sind. Auf dem Weltgipfel im Jahr 2005 bekräftigten sie ihr Eintreten für
effizientere und wirksamere Vereinte Nationen, namentlich mit dem Ruf nach einem ge-
stärkten zwischenstaatlichen Apparat.

Sicherheitsrat

161. Ich habe stets gesagt, dass jede Reform der Vereinten Nationen ohne eine Reform des
Sicherheitsrats unvollständig wäre. Der Rat sollte die heutige geopolitische Wirklichkeit in
stärkerem Maße repräsentieren und seine Arbeitsmethoden effizienter und transparenter ge-
stalten. In der Millenniums-Erklärung wurden die Mitgliedstaaten zu verstärkten Bemühun-
gen aufgerufen, "eine umfassende Reform des Sicherheitsrats in allen Aspekten herbeizufüh-
ren". Auf dem Weltgipfel 2005 erklärten die führenden Politiker der Welt, dass die Reform
des Sicherheitsrats "ein wesentlicher Bestandteil unserer übergreifenden Anstrengungen zur
Reform der Vereinten Nationen" ist. Die Erhöhung der Legitimität des Rates durch eine der-
artige Reform wird ihn in die Lage versetzen, seine Hauptverantwortung für die Wahrung
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit besser wahrzunehmen.

162. Die Hochrangige Gruppe für Bedrohungen, Herausforderungen und Wandel, die ich
beauftragt hatte, praktische Maßnahmen zur Gewährleistung wirksamen kollektiven Han-
delns in Reaktion auf globale Sicherheitsprobleme zu empfehlen, schlug zwei Modelle für
eine ausgewogene Erweiterung des Sicherheitsrats vor. In meinem Bericht "In größerer Frei-
heit" legte ich den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, die Optionen zu prüfen, und verwies
erneut auf die Notwendigkeit, die Arbeitsmethoden des Rates zu reformieren. Die Mitglied-
staaten gingen aktiv darauf ein, indem sie Initiativen ergriffen und Diskussionen über die Er-
weiterung des Rates sowie über mögliche Wege zur Verbesserung seiner Arbeitsmethoden
aufnahmen.

163. Unter den Mitgliedstaaten besteht breite Unterstützung für die Notwendigkeit einer
Reform des Sicherheitsrats. Es ist wichtig, eine gemeinsame Handlungsgrundlage für diesen
fundamentalen Teil der Gesamtreform der Vereinten Nationen zu finden. In der Tat wird ei-
ne Entscheidung über diese Reform, die eher früher als später getroffen werden sollte, dafür
sorgen, dass der Apparat der Vereinten Nationen zur Förderung der Schaffung und Wahrung
des Friedens und der Sicherheit relevant und glaubwürdig bleibt, wenn es darum geht, sich
den heutigen und den künftigen Herausforderungen zu stellen.
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Generalversammlung

164. Mit der Millenniums-Erklärung und dem Ergebnis des Weltgipfels 2005 wurde die
zentrale Rolle der Generalversammlung als wichtigstes Beratungs-, richtliniengebendes und
repräsentatives Organ der Vereinten Nationen bekräftigt. In den vergangenen Jahren wurde
in Bezug auf die Verbesserung der Arbeitsmethoden der Versammlung viel erreicht. So wer-
den beispielsweise der Präsident der Generalversammlung ebenso wie die Vorsitzenden und
die Vorstände der Hauptausschüsse jetzt bereits mehrere Monate vor Eröffnung der Tagung
gewählt, wodurch der Übergang zwischen den Tagungen reibungsloser vonstatten geht und
ein Höchstmaß an institutionellem Gedächtnis weitergegeben wird beziehungsweise erhal-
ten bleibt. Weitere Fortschritte werden auch im Hinblick auf die Kürzung der Tagesordnung,
die Institutionalisierung von interaktiven Erörterungen und Fragestunden mit leitenden Se-
kretariatsbediensteten zu spezifischen Programmen, Mandaten und Aktivitäten sowie die
Gewährleistung größtmöglicher Koordinierung bei möglichst geringer Doppelung der von
den verschiedenen Organen behandelten Themen und Gebiete erzielt.

165. Was die größere Wirksamkeit der Versammlung und die Erweiterung ihres Beitrags zu
der Tätigkeit der Vereinten Nationen angeht, bleibt jedoch noch viel zu tun. Ich bin froh dar-
über, dass die Ad-hoc-Arbeitsgruppe für die Neubelebung der Generalversammlung diesen
Fragen während der laufenden Tagung mehrere Generaldebatten und thematische Sitzungen
gewidmet hat.

166. Es besteht zwar allgemein Einigkeit darüber, dass die Generalversammlung neu belebt
werden muss, doch wie dieses Ziel am besten zu erreichen ist, ist nach wie vor umstritten.
Einige Mitgliedstaaten stellen die Rationalisierung der Arbeitsmethoden der Versammlung
in den Mittelpunkt, während andere eine substanziellere Stärkung ihrer Rolle und ihrer Be-
fugnisse sehen wollen. Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass viele Bestandteile dieser
und anderer Ansätze dazu beitragen könnten, dass die Generalversammlung größere Wirk-
samkeit und Effizienz zurückgewinnt, wie so viele Mitgliedstaaten sich dies erwünschen.

Wirtschafts- und Sozialrat

167. In meinem Bericht "In größerer Freiheit" rief ich zur Neubelebung der Rolle des Wirt-
schafts- und Sozialrats bei der Gestaltung, Umsetzung und Koordinierung der Entwicklungs-
agenda auf. Im Rahmen seiner Arbeiten hat der Rat verschiedene maßgebliche Initiativen zur
Förderung von Kohärenz und Harmonisierung eingeleitet, doch könnte mehr getan werden,
um seine Funktionen der Koordinierung, der Politiküberprüfung und des Politikdialogs auf
wirtschaftlichem und sozialem Gebiet entsprechend dem mit der Charta erteilten Mandat zu
erweitern.

168. Auf dem Weltgipfel 2005 erkannten die Führer der Welt die Notwendigkeit an, den
Wirtschafts- und Sozialrat wirksamer und effizienter zu machen. Entsprechend meinen Vor-
schlägen zur Neuausrichtung der einzigartigen Funktionen des Rates kamen sie überein, ihn
durch die Neukonzeption seiner Funktion als Plattform für den Dialog auf hoher Ebene über
globale wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten zu stärken und ihm auch einige neue
Aufgaben zu übertragen. So beschlossen die Mitgliedstaaten insbesondere die Einrichtung
eines hochrangigen Forums für Entwicklungszusammenarbeit, das alle zwei Jahre stattfin-
den soll und den Auftrag hat, Tendenzen bei der Entwicklungszusammenarbeit zu analysie-
ren, größere Kohärenz zwischen den verschiedenen Entwicklungstätigkeiten zu fördern und
die Verbindungen zwischen der normsetzenden und der operativen Arbeit der Vereinten Na-
tionen zu stärken. Die Mitgliedstaaten kamen ferner überein, jährlich auf Ministerebene eine
Bewertung der Fortschritte bei der Erreichung der international vereinbarten Entwicklungs-
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ziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, durchzuführen. Ich gehe fest da-
von aus, dass mit diesen Funktionen ein Beitrag zu unseren Bemühungen um die Stärkung
der Rolle der Vereinten Nationen im Entwicklungsbereich geleistet wird. Um dem Rat ein
wirksames und effizientes Tätigwerden zu ermöglichen, kamen die Führer der Welt außer-
dem überein, seine Arbeitsmethoden zu überprüfen und anzupassen.

169. Im Nachgang zu dem Weltgipfel leitete der Präsident der Generalversammlung einen
Verhandlungsprozess ein, um Einzelheiten zu den von den Führern der Welt getroffenen Be-
schlüssen festzulegen. Die Kovorsitzenden unterbreiteten einen Resolutionsentwurf, und in-
formelle Konsultationen fanden statt. Die Mitgliedstaaten werden die Konsultationen Ende
August wieder aufnehmen, und ich bin zuversichtlich, dass sie rasch zu einer endgültigen Ei-
nigung gelangen werden. Die Stärkung des Wirtschafts- und Sozialrats ist schon lange über-
fällig. Ich hoffe, dass ein gestärkter Rat in der Lage sein wird, seine Führungsrolle bei der
Förderung einer globalen Entwicklungsagenda zu behaupten und den auf diesem Gebiet tä-
tigen zwischenstaatlichen Organen der Vereinten Nationen Richtungsvorgaben für ihre Ar-
beit zu erteilen.

Sekretariat

170. Die Reform der Vereinten Nationen gehört schon seit meinem Amtsantritt im Jahr
1997 zu meinen Prioritäten. In den vergangenen 10 Jahren habe ich eine Vielzahl von Ideen
und Veränderungen vorgeschlagen und umgesetzt, um bei den Vereinten Nationen die be-
sten internationalen Praktiken einzuführen. Im Zuge dessen wurden Änderungen an den Ar-
beitsprogrammen, Strukturen und Systemen an den Amtssitzdienstorten wie im Feld vorge-
nommen. Breite Teile meiner Reformagenda wurden umgesetzt, doch nicht alle Reformen
wurden von den Mitgliedstaaten akzeptiert. In dem Bewusstsein, dass die Organisation wei-
ter verbessert werden muss, habe ich im März 2006 in meinem Bericht "In die Vereinten Na-
tionen investieren – die Organisation weltweit stärken" ein abschließendes Reformpaket vor-
gelegt. Die Umsetzung eines Großteils der in dem Bericht enthaltenen Agenda wird in den
kommenden Jahren meinem Nachfolger überlassen bleiben. Meine Hoffnung ist, dass die
Organisation auch weiterhin Fortschritte im Hinblick auf größere Effizienz und Wirksamkeit
erzielen wird.

171. Das Reformpaket von 1997 umfasste eine Reihe von Änderungen an der Struktur des
Sekretariats, an erster Stelle die Zusammenlegung dreier bestehender Hauptabteilungen zu
der Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten und die Konsolidierung
zweier Programme zum Büro für Drogenkontrolle und Verbrechensverhütung (jetzt das Bü-
ro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung). Darüber hinaus wur-
de das Zentrum für Menschenrechte in das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Na-
tionen für Menschenrechte eingegliedert. Außerdem wurden drei wichtige neue Organisa-
tionseinheiten geschaffen, um das Management bei den Vereinten Nationen zu verbessern:
Die Stelle eines Stellvertretenden Generalsekretärs wurde geschaffen, ein Kabinett in Form
der Hochrangigen Managementgruppe eingesetzt und vier Sektorausschüsse gebildet, um
Kohärenz zwischen den Tätigkeiten der Vereinten Nationen auf den Gebieten Frieden und
Sicherheit, humanitäre Angelegenheiten, Entwicklung sowie wirtschaftliche und soziale An-
gelegenheiten herzustellen. Im Jahr 2002 legte ich ein zweites großes Reformpaket vor, das
Vorschläge für eine umfassende Neugestaltung der Hauptabteilung Presse und Information
und der Hauptabteilung Angelegenheiten der Generalversammlung und Konferenzdienste
(jetzt die Hauptabteilung Generalversammlung und Konferenzmanagement) enthielt. Im
Jahr 2005 wurden zwei hochrangige Managementausschüsse geschaffen, um die Entschei-
dungsfindung auf Leitungsebene zu verbessern, und ein Beirat für Managementleistung wur-
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de eingesetzt, um von dem hochrangigen Leitungspersonal größere Rechenschaft zu verlan-
gen.

172. Auch die Anstrengungen zur Steigerung der Gesamteffizienz der Vereinten Nationen
schritten an mehreren weiteren Fronten voran. Etwa 1.000 Planstellen wurden im Haushalt
1998-1999 gestrichen. Im Haushaltszyklus 2004-2005 wurden fast 1.000 Berichte und Ak-
tivitäten zusammengefasst oder eingestellt, und die entsprechenden Ressourcen wurden zu
vorrangigeren Arbeitsbereichen umgeschichtet. Die Organisation, die gefordert ist, mit we-
niger mehr zu erreichen, erfuhr dabei tatsächlich nur ein sehr begrenztes Realwachstum ihres
ordentlichen Haushalts. Seit Ende der 90er Jahre werden umfangreiche Investitionen in In-
formationstechnologien getätigt. Ein augenfälliger Vorteil besteht darin, dass alle offiziellen
Berichte der Vereinten Nationen jetzt kostenlos über das Internet aus dem Elektronischen
Dokumentenarchiv (ODS) abgerufen werden können. Die Website der Vereinten Nationen
bietet umfangreiches Material in mehreren Sprachen an und stellt über multimediale Quellen
aktuelle Nachrichten und Bilder zur Verfügung. Öffentliche Aussprachen des Sicherheitsrats
werden jetzt ebenso wie andere wichtige Sitzungen im Internet übertragen.

173. Auf allgemeinerer Ebene habe ich im Anschluss an die Ergebnisse einer internen Per-
sonalbefragung sowie in Reaktion auf Berichte über Mängel beim Management des Pro-
gramms "Öl für Lebensmittel" Anfang 2005 eine Reihe von Maßnahmen zur Stärkung der
Rechenschaftspflicht und des ethischen Verhaltens eingeführt. Namentlich wurde im De-
zember 2005 ein Ethikbüro eingerichtet, das jetzt damit betraut ist, die neuen Politiken be-
treffend den Schutz für Bedienstete, die Dienstvergehen melden, sowie betreffend die Offen-
legung der Finanzen zu verwalten. Die Ombudsperson der Vereinten Nationen unterstützt
seit der Schaffung ihres Amtes im Jahr 2002 die informelle Beilegung von Streitigkeiten
zwischen Bediensteten und dem Management der Vereinten Nationen. Auf Ersuchen der Ge-
neralversammlung habe ich darüber hinaus eine multidisziplinäre Gruppe damit beauftragt,
alle Aspekte des bestehenden Systems der internen Rechtspflege zu analysieren und zu prü-
fen. Die Gruppe wird der Versammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung Bericht erstat-
ten.

174. Mit der Reform des Beschaffungswesens wurde im Jahr 1999 begonnen, und seither
haben sich erhebliche Veränderungen bei den Vereinten Nationen vollzogen. Zwecks höhe-
rer Wirksamkeit werden die jährlichen Beschaffungspläne jetzt auf der Website der Verein-
ten Nationen veröffentlicht, wodurch Lieferanten nicht nur Vorabinformationen, sondern
auch die Möglichkeit erhalten, sich bei der Beschaffungsabteilung zu registrieren, falls dies
noch nicht der Fall ist, und an Ausschreibungen teilzunehmen. Darüber hinaus wird jetzt der
gesamte Beschaffungsbedarf auf der Website aufgeführt, wo auch der Stand jeder Transak-
tion verfolgt werden kann und die Einzelheiten der Auftragsvergaben im Einklang mit inter-
nationalen Standards veröffentlicht werden. Diese und andere Maßnahmen zur Reform des
Beschaffungswesens wurden Mitte 2005 im Rahmen einer unabhängigen Prüfung durch das
United States National Institute of Government Purchasing (Staatliches Institut der Vereinig-
ten Staaten für Beschaffung durch die öffentliche Hand) validiert. Später im Jahr 2005, nach
der Aufdeckung krimineller Vergehen durch einen Bediensteten in der Beschaffungsabtei-
lung der Vereinten Nationen, ordnete ich eine umfassende Überprüfung der internen Kon-
trollen und der Finanzkontrollen an. Die Generalversammlung genehmigte im Juli 2006 eine
Notfinanzierung zum Ausbau der Besetzung dieses Bereichs mit Mitarbeitern des Höheren
Dienstes. Die Mitgliedstaaten werden auf der einundsechzigsten Tagung der Versammlung
weitere Reformen erörtern.

175. Das Haushaltssystem wurde so geändert, dass nun nicht mehr die detaillierte Beschrei-
bung der eingesetzten Mittel und Ressourcen im Mittelpunkt steht, sondern die beabsichtig-
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ten Ergebnisse sowie messbare Zielerreichungsindikatoren benannt werden. Der Zyklus für
die Langzeitplanung wurde von vier Jahren auf zwei verkürzt und eine duplikative zwischen-
staatliche Überprüfung abgeschafft. Darüber hinaus wurden die Finanzordnung und Finanz-
vorschriften der Vereinten Nationen auf den neuesten Stand gebracht und konsolidiert, um
zum einen mehr Weisungsbefugnisse zu delegieren, zum anderen jedoch größere Rechen-
schaft von den Managern zu fordern. In dem Reformpaket in meinem Bericht "In die Ver-
einten Nationen investieren" schlage ich eine umfassendere Stärkung des Finanzmanage-
ments und der Haushaltsprozesse vor.

176. Meine jüngsten Reformvorschläge tragen der Notwendigkeit einer integrierten und
mobilen globalen Belegschaft Rechnung, bei der die sowohl am Amtssitz als auch im Feld
vorhandenen Erfahrungen und Talente genutzt und erweitert werden. Beim Personalma-
nagementsystem der Vereinten Nationen wurde in den vergangenen Jahren eine Vielzahl
von Verbesserungen eingeführt. Erstens wurde im Jahr 2002 ein neues, internetgestütztes
Rekrutierungssystem für die Einstellung, Versetzung und Beförderung von Bediensteten
eingerichtet, um größere Transparenz bei Stellenausschreibungen zu gewährleisten. Vorbe-
haltlich entsprechender Kontrollen sind Manager jetzt befugt, ihre Mitarbeiter selbst auszu-
wählen. Zweitens wurden Anreize geschaffen, um die Mobilität von Bediensteten zwischen
Dienstorten und Aufgaben zu fördern. Aus- und Fortbildungsprogramme für alle Bedienste-
ten sind jetzt breiter verfügbar. Drittens wurde ein neues Leistungsbeurteilungssystem ein-
gerichtet. Schließlich wurde eine Reihe personalfreundlicher Leistungen eingeführt, um die
Vereinten Nationen dem Stand großer Unternehmen anzugleichen, die ähnliche Anreize bie-
ten, darunter flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit der Telearbeit sowie den Anspruch auf
Vaterschaftsurlaub. Es kann und sollte jedoch noch mehr getan werden, und ich habe einen
Appell an die Mitgliedstaaten gerichtet, zu diesem Zweck umfangreiche Mittel einzuschie-
ßen. 

177. Angesichts der drastisch eskalierten Bedrohung von Mitarbeitern der Vereinten Natio-
nen wurden die Verfahren für die Sicherheit des Personals überprüft, erstmals im Jahr 2000
und dann im Jahr 2003 im Anschluss an den tragischen Verlust von 22 Bediensteten der Ver-
einten Nationen in Bagdad. Ende 2004 habe ich eine umfassende Überarbeitung des Sicher-
heitssystems der Vereinten Nationen empfohlen. Im Zuge dessen wurden auch eine beträcht-
liche Erhöhung der für den Schutz der Bediensteten veranschlagten Mittel beantragt und
Vorschläge zur Stärkung und übersichtlicheren Gestaltung der Unterstellungsverhältnisse
unterbreitet. Im Anschluss wurde eine neue Hauptabteilung Sicherheit geschaffen, in der die
zuvor von getrennten Stellen wahrgenommenen Aufgaben zusammengefasst sind. Sie stellt
nun rasche und professionelle Beratung zu sicherheitsbezogenen Fragen bereit, namentlich
indem sie eine gründlichere Beurteilung der Bedrohungen und Risiken durchführt. Die neue
Hauptabteilung trägt die Verantwortung für die Sicherheit von etwa 100.000 Bediensteten
der Vereinten Nationen und 300.000 unterhaltsberechtigten Familienangehörigen im gesam-
ten System der Vereinten Nationen an 150 Dienstorten, die sich oftmals in Ländern in Kri-
sen- und gefahrträchtigen Postkonfliktsituationen befinden.

Die Mandate der Vereinten Nationen

178. Dag Hammarskjöld ließ 1954 auf Ersuchen der Mitgliedstaaten die erste Mandatsüber-
prüfung vornehmen. Seither gab es keinen weiteren Anlauf zur Überprüfung der von den
Mitgliedstaaten als Richtlinien für die Tätigkeit der Organisation verabschiedeten Mandate.
In meinem Bericht "In größerer Freiheit" schlug ich daher den Mitgliedstaaten vor, alle Man-
date, die älter als fünf Jahre sind, daraufhin zu überprüfen, ob die jeweiligen Aktivitäten noch
wirklich gebraucht werden oder ob die dafür bereitgestellten Mittel angesichts neuer oder
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sich neu abzeichnender Herausforderungen umgeschichtet werden können. Ich betonte die
Notwendigkeit eines leistungsfähigen, wirksamen Sekretariats, das anpassungsfähig gegen-
über den sich wandelnden Bedürfnissen der Organisation ist, und unterstrich, dass den Mit-
gliedstaaten eine zentrale Rolle dabei zukommt, dafür zu sorgen, dass die Mandate der Ver-
einten Nationen aktuell bleiben.

179. Auf dem Weltgipfel im September 2005 ersuchten die Führer der Welt daraufhin die
Generalversammlung und andere zuständige Organe, alle auf Resolutionen der Generalver-
sammlung und anderer Organe beruhenden Mandate, die älter als fünf Jahre sind, zu über-
prüfen, "um das Arbeitsprogramm der Vereinten Nationen zu stärken und zu aktualisieren".
Sie ersuchten mich ferner, diesen Prozess durch Analysen und Empfehlungen zu unterstüt-
zen. In meinem Bericht "Mandatierung und Leistungserbringung: Analyse und Empfehlun-
gen zur Erleichterung der Mandatsüberprüfung" legte ich daraufhin einen Analyserahmen
für die Überprüfung der Mandate der Organisation vor. Der Bericht befasste sich mit grund-
legenden Problemen des Mandatszyklus, so auch mit dem Mangel an Evaluierungsdaten zur
Mandatswirksamkeit, beschwerlichen Berichterstattungspflichten, Überschneidungen zwi-
schen und innerhalb von Organen sowie der Diskrepanz zwischen Mandaten und Ressour-
cen. Außerdem wurden darin Empfehlungen zu allen Programmprioritäten der Vereinten
Nationen abgegeben. Der Bericht wurde durch ein Online-Inventar der Mandate ergänzt, das
den Mitgliedstaaten die Überprüfung erleichtern soll.

180. Mit einer Reihe informeller Konsultationen, an denen auch Programmleiter teilnah-
men, begann die Generalversammlung mit der Überprüfung der von ihr erteilten Mandate.
Die Mitgliedstaaten gingen auf die Empfehlungen in meinem Bericht ein und legten zusätz-
lich eigene Vorschläge zur Stärkung des Arbeitsprogramms der Organisation vor. Die Ver-
sammlung genehmigte darüber hinaus eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe, die in einer ersten Phase
Mandate überprüfen soll, die älter als fünf Jahre sind und die nicht verlängert wurden. Diese
Tätigkeiten gehen weiter, und das Sekretariat wird den Prozess während seiner gesamten
Laufzeit unterstützen und erleichtern.

181. Parallel zu den Konsultationen in der Generalversammlung haben auch der Wirt-
schafts- und Sozialrat und der Sicherheitsrat mit dem Prozess der Überprüfung der von ihnen
erteilten Mandate begonnen. Der Wirtschafts- und Sozialrat geht bei seiner Überprüfung
ähnlich vor wie die Versammlung. Der Sicherheitsrat hat sich in einer ersten Phase auf ein
anfängliches Paket von Mandaten konzentriert. Wie schon mehrfach gesagt, bietet die Man-
datsüberprüfung eine historische Gelegenheit zur Erneuerung und Stärkung der Tätigkeit der
Vereinten Nationen. Die Mitgliedstaaten sollten diese Gelegenheit ergreifen, um sicherzu-
stellen, dass unsere Organisation den Bedürfnissen unserer heutigen Zeit wirksam entspre-
chen kann.

Zusammenarbeit mit Regionalorganisationen

182. In den vergangenen 10 Jahren ist die Bandbreite der Partnerschaften zwischen den
Vereinten Nationen und den Regionalorganisationen auf Gebieten wie der Friedenssiche-
rung und Friedensschaffung, der Stärkung guter Regierungsführung und der Rechtsstaatlich-
keit, der Förderung der Achtung vor den Menschenrechten und dem Eingreifen bei humani-
tären Notsituationen erheblich gewachsen. Ich habe betont, wie wichtig eine neue Vision der
weltweiten Sicherheit ist, die sich auf die Ressourcen und die Legitimität wirksamer regio-
naler und globaler Institutionen stützt, die flexibel sind und auf die komplexen Herausforde-
rungen der heutigen Welt eingehen können.
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183. Zur Unterstützung dieser Anstrengungen bin ich in einen regelmäßigen Meinungsaus-
tausch mit Leitern von Regionalorganisationen zu Fragen von gemeinsamem Interesse ein-
getreten. Die Treffen auf hoher Ebene mit den Leitern von Regionalorganisationen und an-
deren zwischenstaatlichen Organisationen finden jetzt jährlich statt, damit wir uns gezielt
mit der praktischen Zusammenarbeit in Schlüsselfragen befassen und wirksamere Folge-
maßnahmen treffen können. Auf dem von mir im Juli 2005 veranstalteten sechsten Treffen
auf hoher Ebene richteten wir einen ständigen Ausschuss ein, der allgemeine Leitlinien für
den Aufbau strukturierterer Beziehungen zwischen den Vereinten Nationen und Regionalor-
ganisationen vorgeben soll, damit eine echte, auf den komparativen Vorteilen aufbauende
Vereinbarung herbeigeführt werden kann.

184. Auf dem Weltgipfel im vergangenen September sprachen sich die Führer der Welt für
stärkere Beziehungen zwischen den Vereinten Nationen und den regionalen und subregiona-
len Organisationen nach Kapitel VIII der Charta aus und beschlossen, die Zusammenarbeit
mit diesen Organisationen durch praktische Maßnahmen wie beispielsweise förmliche Ab-
kommen zwischen ihren jeweiligen Sekretariaten auszuweiten. Auf dem siebenten Treffen
auf hoher Ebene, das ich im September 2006 einberufen werde, wird die Berichterstattung
über den Durchführungsprozess erfolgen. Außerdem wird dem Sicherheitsrat auf einer am
20. September unter der Präsidentschaft Griechenlands stattfindenden Sitzung ein Bericht
über die Entwicklung unserer gemeinsamen Tätigkeit in der Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft vorgelegt. Dies gibt uns eine wichtige Gelegenheit, die institutionellen Beziehungen
zu festigen und vorausschauend zu planen.

185. Unsere gemeinsamen Arbeitsgruppen haben darüber hinaus beschlossen, sich der Un-
terstützung des Programms für vergleichende Studien der regionalen Integration der Univer-
sität der Vereinten Nationen zu versichern, um zu untersuchen, welche organisatorischen,
operativen und ressourcenbezogenen Kapazitäten zur Wahrung des Friedens und der Sicher-
heit bei Partnerorganisationen bestehen. Gleichzeitig habe ich darauf hingewirkt, dass das
Sekretariat selbst über eine angemessene Ressourcenausstattung für die Betreuung dieser
immer stärkeren Partnerschaft verfügt.

Systemweite Kohärenz

186. Die Fragmentierung des Systems der Vereinten Nationen und der daraus resultierende
Umstand, dass die von den Vereinten Nationen bereitgestellte Unterstützung auf Landesebe-
ne nicht ihre maximale Wirkung entfalten kann, erregt bei den Mitgliedstaaten schon seit
vielen Jahren Besorgnis.

187. Ich habe daraufhin eine Reihe wichtiger Initiativen eingeleitet, die in ihrer Gesamtheit
die Tätigkeitsweise der Vereinten Nationen, vor allem auf Landesebene, erheblich verändert
haben. Vier Exekutivausschüsse – für Entwicklung, humanitäre Angelegenheiten, Frieden
und Sicherheit sowie wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten – wurden 1997 als ein Fo-
rum eingerichtet, in dem die Hauptabteilungen und Programme der Vereinten Nationen spe-
zifische Fragen regelmäßig erörtern und zu jeder ein kohärenteres Vorgehen planen können.
Mit sich entfaltender Wirksamkeit dieser Ausschüsse suchten die meisten Sonderorganisa-
tionen um Aufnahme nach, woraufhin sich die Kommunikation und Verständigung zwi-
schen den verschiedenen auf diesen Gebieten tätigen Stellen erheblich verbesserte.

188. Gleichzeitig setzte ich, wie bereits erwähnt, die Hochrangige Managementgruppe mit
Kabinettstruktur ein, in der die Leiter der wichtigsten Hauptabteilungen des Sekretariats in-
teragieren können; eine Verbindung zum Rest des Systems der Vereinten Nationen wurde
dadurch hergestellt, dass auch die Leiter der vier Exekutivausschüsse zu dieser Runde hin-
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zugebeten wurden. Die Ausschüsse für Politik und Management stärken den Entscheidungs-
prozess auf höchster Ebene.

189. Diese Koordinierungs- und Entscheidungsmechanismen am Amtssitz ergänzen den
bereits bestehenden Koordinierungsrat der Leiter der Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen, dessen Vorsitz ich zweimal jährlich führe und in dem die Leiter aller Orga-
nisationen der Vereinten Nationen zusammenkommen, um die Zusammenarbeit zu einer
Vielfalt von Sach- und Managementfragen zu fördern.

190. Während ich der Notwendigkeit besserer Koordinierung am Amtssitz Rechnung trug,
stand im Zentrum meiner Anstrengungen indessen die Koordinierung auf Landesebene. Am
System der residierenden Koordinatoren wurden Verbesserungen vorgenommen, unter an-
derem durch die Erweiterung der Gruppe der Vereinten Nationen für Entwicklungsfragen
und die Schaffung eines Instrumentariums mit zwischen den Entwicklungsorganisationen
vereinbarten operativen Hilfsmitteln und Verfahren, wodurch für eine weitaus größere Ko-
härenz der Maßnahmen auf Landesebene gesorgt wurde. Ferner können die humanitären Ko-
ordinatoren auf starke technische Unterstützung und Beratung, einen frei verfügbaren Not-
fonds und einvernehmlich festgelegte Führungsrollen zählen, um schnelle und wirksame hu-
manitäre Maßnahmen zu gewährleisten. Auch bei der Herstellung von Synergien und Kohä-
renz zwischen der Tätigkeit von Friedenssicherungseinsätzen und von Landesteams sowohl
während als auch nach einem Einsatz kam es zu Fortschritten, und zwar durch die Schaffung
einer direkt dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs unterstehenden Stelle mit der
Aufgabe, eine Brücke zwischen beiden Feldpräsenzen der Vereinten Nationen zu schlagen
und bei der gemeinsamen Planung auf Landesebene die Führung zu übernehmen.

191. Auf dem Weltgipfel 2005 forderten die politischen Führer eine stärkere systemweite
Kohärenz im gesamten System der Vereinten Nationen und insbesondere zwischen den ver-
schiedenen mit Entwicklungsfragen befassten Organisationen, Einrichtungen, Fonds und
Programmen des Systems der Vereinten Nationen. Zu diesem Zweck wurde ich in dem Er-
gebnis des Weltgipfels ausdrücklich aufgefordert, "die weitere Stärkung des Managements
und der Koordinierung der operativen Tätigkeiten der Vereinten Nationen zu veranlassen"
und gleichzeitig die laufenden Anstrengungen zur Stärkung der Lenkungsstrukturen, des
Managements und der Koordinierung der Organisation fortzusetzen.

192. Im Februar 2006 setzte ich eine Hochrangige Gruppe für Kohärenz des Systems der
Vereinten Nationen ein. Der Gruppe gehören 15 namhafte Persönlichkeiten an, deren außer-
ordentliche Erfahrung und Autorität ein Anzeichen dafür sind, welche Bedeutung ich der Ar-
beit der Gruppe beimesse, und ein Ausdruck des Wunsches aller Mitgliedstaaten, eine kohä-
rentere und wirksamere Organisation zu schaffen.

193. Ziel der Gruppe ist es, Empfehlungen abzugeben, die dazu führen, dass das System der
Vereinten Nationen neu belebt wird und besser gerüstet ist, zur Erreichung der international
vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, beizu-
tragen. Insbesondere besteht das Ziel der Gruppe darin, ein System der Vereinten Nationen
schaffen zu helfen, das auf Landesebene aufgestellte Pläne und Prioritäten zur Bewältigung
von Entwicklungs-, humanitären, ökologischen und sonstigen kritischen Herausforderun-
gen, namentlich auf den Gebieten Gleichstellungsfragen, Menschenrechte und nachhaltige
Entwicklung, wirksamer unterstützt. Voraussichtlich wird mir die Gruppe im September
2006 ihre Empfehlungen unterbreiten, damit sie der einundsechzigsten Tagung der General-
versammlung formell vorgelegt und im Jahr 2007 möglicherweise umgesetzt werden kön-
nen.
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194. Um die Beteiligung und das Engagement aller zentralen Interessenträger sicherzustel-
len, ist die Gruppe in einen umfassenden Konsultationsprozess eingetreten, der auch Kon-
sultationen mit Ländern und Regionen sowie zu bestimmten Themen umfasst, und veranstal-
tet Begegnungen mit Mitgliedstaaten und Organisationen der Vereinten Nationen sowie An-
hörungen mit Organisationen der Zivilgesellschaft. Außerdem fließen in die Arbeit der
Gruppe Forschungs- und Analysearbeiten sowie Erkenntnisse von Stellen innerhalb und au-
ßerhalb der Vereinten Nationen ein, und andere komplementäre Reformbemühungen der
Vereinten Nationen werden dabei berücksichtigt.
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Kapitel VI
Globale Interessengruppen

Stärkung der Verbindungen zur Zivilgesellschaft

195. Seit Beginn der 90er Jahre und insbesondere während meiner Amtszeit als Generalse-
kretär haben sich die Beziehungen der Vereinten Nationen zur Zivilgesellschaft wesentlich
vertieft und erweitert. Dies geschah, obwohl die Vereinten Nationen eine zwischenstaatliche
Organisation sind und bleiben, in der die Beschlüsse von den Mitgliedstaaten gefasst wer-
den. Dieser Prozess der zunehmenden Einbindung der Zivilgesellschaft und anderer nicht-
staatlicher Akteure hat sowohl die Institution selbst als auch die zwischenstaatliche Debatte
gestärkt und ist Teil des laufenden Prozesses der Modernisierung und des institutionellen
Wandels, der in der vergangenen Dekade in der Organisation stattgefunden hat. Wie ich in
meinem Bericht "In größerer Freiheit: Auf dem Weg zu Entwicklung, Sicherheit und Men-
schenrechten für alle" schrieb, können die Ziele der Vereinten Nationen überhaupt nur er-
reicht werden, wenn die Zivilgesellschaft und die Regierungen voll einbezogen werden.

196. Die Zivilgesellschaft ist schon seit der Gründung der Vereinten Nationen einer ihrer
wichtigsten Partner, sei es auf Landesebene bei der Erbringung humanitärer Hilfe oder auf
globaler Ebene durch die Teilnahme an Aussprachen im Wirtschafts- und Sozialrat. Etwa in
den letzten beiden Jahrzehnten hat sich die Rolle der Zivilgesellschaft jedoch von ihrem We-
sen und ihrer Bedeutung her sowohl auf nationaler Ebene als auch im internationalen Be-
reich, einschließlich bei den Vereinten Nationen, grundlegend gewandelt. Die Bedeutung
der Zivilgesellschaft auf internationaler Ebene wuchs parallel zu dem Prozess der Globali-
sierung. Die Globalisierung und die Technologien, durch die sie zum Teil vorangetrieben
wurde, führten zur Erweiterung der Horizonte, zur Vervielfachung der Fragen globaler Trag-
weite, zur Ausweitung der Interessen und zu wachsenden Chancen für die partizipatorische
Demokratie.

197. War einst die repräsentative Demokratie die wichtigste Ausprägung demokratischer
Herrschaftsformen, so gewinnt heute die partizipatorische Demokratie zunehmend an Be-
deutung. Die repräsentative Demokratie ist in vielen Ländern unter Druck geraten, was in der
niedrigen Wahlbeteiligung und der Desillusionierung der Bürger zum Ausdruck kommt. Die
Fähigkeit zivilgesellschaftlicher Organisationen, die Interessen der Bürger zu vertreten, di-
rekt mit Regierungen zu kommunizieren und auf nationaler und internationaler Ebene unmit-
telbar an Politikdebatten teilzunehmen, trägt zur Legitimität demokratischer Ideale bei.

198. Fanden große zwischenstaatliche Treffen und Konferenzen früher hauptsächlich auf
Regierungsebene statt, so wäre die Abhaltung derartiger Veranstaltungen heute ohne die po-
litischen Perspektiven, die einzigartige Lobbyarbeit und die Mobilisierung der Zivilgesell-
schaft undenkbar. Die Einbindung der Zivilgesellschaft hat die Legitimität, die Rechen-
schaftspflicht und die Transparenz der zwischenstaatlichen Entscheidungsfindung eindeutig
gestärkt. Ein Beispiel aus jüngster Zeit ist die globale Mobilisierung der Zivilgesellschaft für
Fragen der Verschuldung, des Handels und der Entwicklungshilfe sowie für die Millenni-
ums-Entwicklungsziele durch die 2005 eingeleitete Weltweite Aktion gegen Armut.

199. Bestimmten früher die Regierungen die Tagesordnung, so stellt heute die Zivilgesell-
schaft neue Themen zur Diskussion und war beispielsweise maßgeblich an der Schaffung
des Internationalen Strafgerichtshofs und an der Verabschiedung des Übereinkommens über
das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antiperso-
nenminen und über deren Vernichtung beteiligt.
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200. Waren Lenkungsaufgaben einst ausschließlich Sache der Regierungen, so sind heute
verschiedene nichtstaatliche Akteure, einschließlich der Zivilgesellschaft, Teil unterschied-
licher Lenkungsstrukturen. Beispiele aus letzter Zeit sind etwa der Programmkoordinie-
rungsrat des UNAIDS und das Forum für Internet-Verwaltung, das seine erste Tagung vom
30. Oktober bis 2. November 2006 in Athen abhalten wird.

201. Waren Überwachung und Durchsetzung früher zumeist Sache der Regierungen,
kommt der Zivilgesellschaft heute eine wichtige Rolle dabei zu, über die Erfüllung von Ver-
pflichtungen zu wachen, beispielsweise bei der Zertifikation von Holz, beim Kampf gegen
die Kinderarbeit sowie im Hinblick auf die gesellschaftliche Verantwortung der Unterneh-
men und die Menschenrechte.

202. Oblag die Funktion der Kontrollinstanz in demokratischen Gesellschaften früher
hauptsächlich den nationalen Parlamenten, so nimmt heute auch die Zivilgesellschaft eine
Rolle dabei wahr.

203. Angesichts der zunehmenden Bedeutung der Zivilgesellschaft haben die Vereinten Na-
tionen mehrere Wege gefunden, um sie einzubinden. Viele Stellen der Vereinten Nationen,
darunter Fonds, Programme und Sonderorganisationen, beraten sich regelmäßig mit der Zi-
vilgesellschaft im Rahmen verschiedener Mechanismen wie Foren, Anhörungen, Konsulta-
tionen oder Beratende Ausschüsse. Dies ist natürlich überaus wichtig, da die Zivilgesell-
schaft zu einem unverzichtbaren Partner bei verschiedenen humanitären, entwicklungsbezo-
genen und friedenskonsolidierenden Maßnahmen der Vereinten Nationen geworden ist. Bei
immer zahlreicheren operativen Tätigkeiten der Vereinten Nationen spielt die Zivilgesell-
schaft eine zunehmend wichtige Rolle; heute gehören dazu auch Gebiete wie die Unterstüt-
zung von Wahlen und die Konfliktprävention.

204. Die im Februar von mir eingesetzte Hochrangige Gruppe für Kohärenz des Systems
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Entwicklung, der humanitären Hilfe und der Um-
welt und die Hochrangige Gruppe für die Allianz der Zivilisationen hielten im Juli in Genf
Anhörungen mit der Zivilgesellschaft ab.

205. Während meiner gesamten Amtszeit als Generalsekretär bin ich stets für tiefere Bezie-
hungen zwischen den Vereinten Nationen und der Zivilgesellschaft eingetreten. Ich selbst
habe häufig aktive Kontakte zur Zivilgesellschaft hergestellt – namentlich auf den großen
Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen, während meiner Reisen und am
Amtssitz. Ein aktuelles Beispiel ist mein Besuch in Darfur im März 2005, wo ich mit Ver-
tretern nichtstaatlicher Organisationen, die in Darfur unter äußerst gefährlichen Bedingun-
gen arbeiten, zusammentraf, um die unverzichtbare Rolle der nichtstaatlichen Organisatio-
nen bei den Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft vor Ort hervorzuheben.

206. Die exponentielle Zunahme der Zahl und des Einflusses zivilgesellschaftlicher Orga-
nisationen veranlasste mich, unter dem Vorsitz des ehemaligen Präsidenten Brasiliens, Fer-
nando Henrique Cardoso, eine Gruppe namhafter Persönlichkeiten für die Beziehungen zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Zivilgesellschaft einzusetzen, mit dem Auftrag, das
Zusammenwirken zwischen den Vereinten Nationen und der Zivilgesellschaft zu analysie-
ren, Lehren daraus zu ziehen und Wege zu seiner Verbesserung zu empfehlen. Die Gruppe
legte ihren Bericht im Juni 2004 vor; meine Antwort erfolgte im September desselben Jahres.

207. Die Gruppe legte auf sehr überzeugende Weise dar, dass die Vereinten Nationen sich
noch stärker nach außen orientieren müssen. Dies bedeutet, dass sie ihre einzigartige Fähig-
keit, alle Beteiligten an einen Tisch zu bringen, nutzen müssen, um den Kontakt zu verschie-
denen Interessengruppen zu pflegen, insbesondere wenn diese Akteure in Bezug auf eine be-
stimmte Frage über großen Sachverstand oder sachdienliche Ressourcen verfügen. Verschie-
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denen Interessenträgern die Möglichkeit der Teilnahme an Diskussionen von globaler Trag-
weite einzuräumen, kann die Qualität und Tiefe der Politikanalyse und die durchführbaren
Ergebnisse nur verbessern, einschließlich in Form von Partnerschaften. Dadurch werden die
Vereinten Nationen ihren globalen Wirkungs- und Einflussbereich erweitern und sicherstel-
len, dass ihre Beschlüsse von einer breiten und vielfältigen Öffentlichkeit besser verstanden
und stärker unterstützt werden.

208. Leider haben die Mitgliedstaaten auf die Empfehlungen der Gruppe namhafter Persön-
lichkeiten und auf meine Antwort hin keine formellen Beschlüsse gefasst. Dennoch wurden
einige Maßnahmen ergriffen. So ist beispielsweise die Gruppe der Vereinten Nationen für
Entwicklungsfragen derzeit dabei, die Kapazität der residierenden Koordinatoren der Ver-
einten Nationen zur Einbindung der Zivilgesellschaft auf Landesebene auszubauen. Einige
Landesbüros haben innerhalb der jeweiligen Landesteams der Vereinten Nationen eine An-
laufstelle für die Zivilgesellschaft eingerichtet, um entsprechend meinen Empfehlungen ein
verstärktes Zusammenwirken des Systems der Vereinten Nationen mit der Zivilgesellschaft
herbeizuführen. Darüber hinaus sind Arbeiten im Gange, um einen Treuhandfonds zur Un-
terstützung der Landesteams bei ihrer Arbeit mit der Zivilgesellschaft einzurichten.

209. Daneben hat die Generalversammlung auf zwischenstaatlicher Ebene vier informelle
interaktive Anhörungen mit Vertretern nichtstaatlicher Organisationen, zivilgesellschaftli-
cher Organisationen und des Privatsektors abgehalten. Die erste Anhörung fand im Vorfeld
des Weltgipfels 2005 statt; drei weitere wurden 2006 als Beitrag zu den Tagungen auf hoher
Ebene zur Überprüfung der Verpflichtungserklärung zu HIV/Aids, zur umfassenden Globa-
len Halbzeitüberprüfung der Durchführung des Aktionsprogramms für die am wenigsten
entwickelten Länder für die Dekade 2001-2010 sowie zu Fragen der internationalen Migra-
tion und Entwicklung veranstaltet. Diese Anhörungen stellten für das Zusammenwirken zwi-
schen der Zivilgesellschaft und der Versammlung eine wichtige Neuerung dar.

210. Der Präsident der sechzigsten Tagung der Generalversammlung ernannte im Mai 2006
die Ständigen Vertreter Indonesiens und Norwegens zu seinen persönlichen Beratern für die
Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und der Zivilgesellschaft, einschließlich der
nichtstaatlichen Organisationen. Die Berater führten eine Reihe von Konsultationen mit
nichtstaatlichen Organisationen, Mitgliedstaaten und Bediensteten der Vereinten Nationen.
Am 7. Juli 2006 übermittelte der Präsident ihren Bericht an alle Mitgliedstaaten.

211. In dem Bericht wird eingeräumt, dass die Mitgliedstaaten und die Zivilgesellschaft im
Hinblick auf ihre gegenseitigen Beziehungen deutlich unterschiedliche Erwartungen hegen.
Doch deutet er auch darauf hin, dass ausreichender Spielraum dafür besteht, ein besseres Zu-
sammenwirken und eine sinnvollere Inklusivität anzustreben, beispielsweise im Rahmen
von Treffen zwischen dem Präsidenten der Generalversammlung und der Zivilgesellschaft
zu Beginn seiner Amtszeit oder zu anderen wichtigen Anlässen sowie zwischen den Vorsit-
zenden der Hauptausschüsse der Versammlung und der Zivilgesellschaft.

212. Die Zivilgesellschaft ist heute in der Welt eine so wichtige Kraft, dass die Vereinten
Nationen nicht umhinkönnen, auch weiterhin neue Mechanismen und Formate zu erkunden,
um sie einzubinden. Bei unseren gemeinsamen Bemühungen um diesbezügliche Fortschritte
ist es geboten, dass wir zusammen die fortbestehenden Besorgnisse, ja sogar das Misstrauen,
einiger Mitgliedstaaten gegenüber der Zivilgesellschaft ausräumen. Unsere zivilgesell-
schaftlichen Partner müssen sicherstellen, dass sie die Verantwortlichkeiten und Verpflich-
tungen, die mit ihren Rechten bei den Vereinten Nationen einhergehen, strikt einhalten und
insgesamt ihre Transparenz und Rechenschaftspflicht gegenüber Dritten weiter verbessern.
Ich weiß, dass sich viele zivilgesellschaftliche Organisationen, Verbände, Netzwerke und
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Organe diesen Herausforderungen auf vielfältige und kreative Weise stellen und dass dies
ein gutes Zeichen für die Zukunft ist.

213. Des Weiteren müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf die Tatsache richten, dass zivil-
gesellschaftliche Organisationen aus Entwicklungsländern bei Tagungen der Vereinten Na-
tionen oftmals unterrepräsentiert sind. Die Herstellung eines besseren regionalen Gleichge-
wichts würde Veränderungen innerhalb der Zivilgesellschaft sowie seitens der Mitgliedstaa-
ten erfordern. Die internationalen zivilgesellschaftlichen Organisationen könnten sich bei-
spielsweise stärker darum bemühen, Organisationen aus Entwicklungsländern in ihre
Netzwerke aufzunehmen, Bürger aus Entwicklungsländern zu ihren Vertretern bei den Ver-
einten Nationen zu bestimmen und ihre Amtssitze öfter in Entwicklungsländern anzusiedeln.
Mitgliedstaaten könnten helfen, indem sie großzügige Unterstützung gewähren, um die Rei-
se- und sonstigen Kosten der Teilnehmer aus Entwicklungsländern an Veranstaltungen der
Vereinten Nationen zu decken. Gleichzeitig sollten wir mit Hilfe moderner Kommunika-
tionstechnologien Wege erschließen, auf denen zivilgesellschaftliche Organisationen aus
verschiedenen Regionen Beiträge zu globalen Politikdebatten und Gesprächen leisten kön-
nen, ohne vor Ort anwesend zu sein.

Einbindung der Privatwirtschaft

214. Zum ersten Mal in der über 60-jährigen Geschichte der Vereinten Nationen machen
wir die Unternehmen und andere gesellschaftliche Akteure zu zentralen Partnern bei der
Verfolgung unserer Ziele. Diese neuen Beziehungen hatten bislang zwei grundlegende Aus-
wirkungen auf die Tätigkeit der Organisation.

215. Zum einen haben sie Fortschritte bei der Erreichung der Millenniums-Entwicklungs-
ziele gefördert und damit letztlich die Lebenssituation der Armen durch die Erleichterung
der Unterstützung auf entscheidenden Gebieten verbessert – von dem einfachen Eintreten für
die Ziele der Vereinten Nationen bis hin zur Bereitstellung humanitärer Hilfe und zum Auf-
bau von Partnerschaften auf den Gebieten der Informationstechnologie, der Kleinstkredite
und der Gesundheit. Hunderte von Projekten zur Unterstützung der Millenniums-Entwick-
lungsziele sind aus dieser Einbindung hervorgegangen, darunter diejenigen im Rahmen der
Initiative "Zur Armutsminderung zukunftsfähige Unternehmen aufbauen", die das Ziel ver-
folgt, gewinnträchtige Auslandsinvestitionen in die ärmsten Länder der Welt zu tragen, um
dauerhafte wirtschaftliche Chancen vor Ort zu schaffen.

216. Zum zweiten fördern neue Formen der Einbindung der Privatwirtschaft auch die Re-
form der Vereinten Nationen, indem sie die Organisation in Kontakt mit besseren Manage-
mentpraktiken bringen und ihr bessere Wege aufzeigen, ihre moralische Autorität und ihre
Fähigkeit einzusetzen, alle Beteiligten an einen Tisch zu bringen und so als leistungsfähiger
Katalysator für institutionelle Innovationen im gesamten System zu fungieren.

217. Im Zentrum dieser Anstrengungen steht der Globale Pakt der Vereinten Nationen, den
ich im Juli 2000 gegründet habe. Es handelt sich dabei heute um die weltgrößte Initiative zur
Förderung des gesellschaftlichen Verantwortungsbewusstseins der Unternehmen mit mehr
als 3.000 Teilnehmern aus über 100 Ländern, über die Hälfte davon aus Entwicklungslän-
dern. Durch Lern-, Dialog- und Partnerschaftsprojekte hat der Globale Pakt weitreichende
Veränderungen bewirkt. Die Orientierung der Unternehmenstätigkeit an den umfassenderen
Zielen der Vereinten Nationen hat darüber hinaus auch zu erheblichen Verbesserungen bei
den Verwaltungsstrukturen und beim Kapazitätsaufbau für Zulieferer und Kleinunterneh-
men geführt. Durch das Eintreten des Paktes dafür, universelle Grundsätze fest in Unterneh-
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mensstrategien und die Unternehmenstätigkeit zu integrieren, sind globale Märkte robuster
und inklusiver geworden.

218. Über das Büro für den Globalen Pakt haben viele Organisationen der Vereinten Natio-
nen eine neue Ansatzmöglichkeit für die Einbindung der Privatwirtschaft und die Verbesse-
rung ihrer eigenen Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit dem Privatsektor gefunden. Die
Vereinten Nationen selbst machen sich die Grundsätze des Globalen Paktes über den Ge-
meinsamen Pensionsfonds der Vereinten Nationen und den Beschaffungsprozess zu eigen
und gewinnen dadurch an Glaubwürdigkeit und ethischer Stärke. Insgesamt sorgen diese
Verände-rungen für größere Effizienz und für innovative Wege, um institutionelle Vorteile
in der gesamten Organisation zum Tragen zu bringen.

219. Unser Zusammenwirken mit der Privatwirtschaft geht zwar strikt davon aus, dass sich
die Ziele der Unternehmen und diejenigen der Vereinten Nationen grundlegend voneinander
unterscheiden, doch finden sich bei Einzelzielen zunehmende Überschneidungen. Trotzdem
erfordert diese Zusammenarbeit klare "Spielregeln", um die Vereinten Nationen zu schützen
und gleichzeitig die praktische Umsetzung begünstigende Partnerschaften aufzubauen. Heu-
te bestehen bei den Vereinten Nationen Integritätsmaßnahmen und politische Rahmen zur
Aufstellung dieser Spielregeln. Das Büro für den Globalen Pakt der Vereinten Nationen steht
an der Spitze vieler dieser Entwicklungen, und ich bin zuversichtlich, dass es bei dieser viel-
versprechenden, endogenen Reform der Vereinten Nationen auch weiterhin die Führung
übernehmen wird. Ich hoffe, dass die Mitgliedstaaten diese Anstrengungen auch weiterhin
unterstützen werden und dass sich die Einbindung der Privatwirtschaft und anderer gesell-
schaftlicher Akteure als untrennbarer Bestandteil der organisatorischen Veränderungen fort-
entwickeln wird, die stattfinden, um die Vereinten Nationen für das 21. Jahrhundert zu rü-
sten.


